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Hintergrund und Zielsetzung
Das Fachgespräch diente dazu, die Studienergeb
nisse und Empfehlungen der Studie: „Diskrimi
nierungsrisiken in der öffentlichen Arbeitsver
mittlung“ (Autor�innen: Prof. Dr. Martin Brussig 
und Johannes Kirsch vom Institut Arbeit und 
Qualifikation (IAQ) DuisburgEssen, Prof. Dr. 
Dorothee Frings (Hochschule Niederrhein) einem 
Fachpublikum und der interessierten Öffentlich
keit vorzustellen. Aufbauend auf der Präsentation 
der Ergebnisse der Studie berichteten anschlie
ßend in kurzen einzelnen Interviews Vertreter�in
nen verschiedener Beratungsstellen und Betrof
fenenorganisationen von ihren Erfahrungen mit 
Diskriminierungsrisiken durch die öffentliche 
Arbeitsvermittlung und konnten aus ihrer Sicht 
Vorschläge äußern. Dabei hatte auch eine Vertre
terin der Bundesagentur für Arbeit die Möglich
keit, auf die Handlungsempfehlungen einzugehen.

Am Nachmittag wurden in drei parallelen Arbeits
gruppen mögliche praktische Handlungsansätze 
mit Vertreter�innen aus der Arbeitsvermittlung, 
der Beratung und aus der Wissenschaft diskutiert. 
Hier konnten die Ergebnisse der Studie vertieft 
und mit Inputs aus der Praxis ergänzt werden. An
hand von Leitfragen wurden zentrale Leitfragen 
erörtert und die Teilnehmer�innen erhielten die 
Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Erfahrungen 
in die Diskussion einzubringen.

In der ersten Arbeitsgruppe  „Professionalisie
rung als Schlüssel zum Abbau von Diskrimi
nierungsrisiken? Die Rolle von Weiterbildung, 
Trainings und Diversitiy Maßnahmen“  ging es 
darum, was Fachkräfte von Jobcentern benötigen, 
um professionell und diskriminierungssensibel 
beraten zu können.

In der zweiten Arbeitsgruppe lag der Fokus auf der 
Verbesserung von Beschwerdemöglichkeiten und 
Beratung bei Diskriminierung durch die öffentli
che Arbeitsverwaltung. Dabei wurden bestehen
de Beschwerdemöglichkeiten und die Rolle der 
Beauftragten für Chancengleichheit in den Blick 
genommen. Auch Fragen zum Thema Arbeitge
berdiskriminierung wurden hier diskutiert.

Die dritte Arbeitsgruppe konzentrierte sich auf 
institutionelle Diskriminierungsrisiken durch 
Kennzahlensteuerung, Beratungsprozesse und 
die damit verbundenen rechtlichen Grundlagen. 
Dabei wurde einerseits gefragt, wie sich Rahmen
bedingungen auf die Kennzahlensteuerung, die 
rechtlichen Grundlagen und den darauf folgen
den Beratungsprozess auswirken und Diskrimi
nierungsrisiken bedingen können. Andererseits 
wurde beleuchtet, wie gegen diese Diskriminie
rungsrisiken vorgegangen werden kann und 
welche Rolle dabei fehlende Individualisierung 
und Transparenz spielen.

Die Moderator�innen der Arbeitsgruppen fassten 
in einer abschließenden Präsentation die wich
tigsten Ergebnisse der Inputs und Diskussionen 
zusammen, die in der Auseinandersetzung mit 
der Studie von Prof. Dr. Martin Brussig, Johannes 
Kirsch und Prof. Dr. Dorothee Frings und deren 
Handlungsempfehlungen weitere Anregungen 
geben werden. 
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Einleitung
Nathalie Schlenzka (ADS), Referentin Forschungs
referat, verantwortlich für die Begleitung des 
Forschungsprojektes sowie die Konzeption des 
Fachgesprächs.

Ich freue mich, dass heute so viele unterschiedli
che Akteur�innen– aus Jobcentern, Arbeitsagen
turen, von der Zentrale der Bundesagentur für 
Arbeit, von Antidiskriminierungsberatungsstel
len, aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus der 
Wissenschaft und dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, den Weg hierher zu unserem 
Fachgespräch gefunden haben. Als wir dieses vor 
ein paar Monaten konzipiert haben, gingen wir 
von einem kleineren Rahmen mit circa 60 Teil
nehmer�innen aus. Das große Interesse an der 
Veranstaltung hat uns überrascht. Deshalb haben 
wir diese Veranstaltung auf 100 Teilnehmer�in
nen erweitert und dennoch eine Warteliste. Das 
große Interesse zeigt, dass das Thema wichtig ist 
und Diskussionsbedarf besteht.

Warum beschäftigt sich die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes mit Diskriminierungsrisiken 
in der öffentlichen Arbeitsvermittlung? Warum 
haben wir diese Studie in Auftrag gegeben bezie
hungsweise entschieden, uns dem Thema „Diskri
minierungsrisiken in der öffentlichen Arbeitsver
mittlung“ zu widmen?

Wie Sie wissen hat die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes nach dem Allgemeinen Gleichbe
handlungsgesetz (AGG) unterschiedliche Aufga
ben: Menschen können sich an die ADS wenden, 
wenn sie Diskriminierung auf Grund eines der im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschütz
ten Merkmals (Alter, Geschlecht, Behinderung, 
sexuelle Orientierung, Religion und Weltanschau
ung) erfahren haben. Dazu zählen auch rassische 
Diskriminierung beziehungsweise die Diskrimi
nierung auf Grund der Herkunft. Sie erhalten von 
unserer Beratung Informationen über ihre Rechte 
in einem Diskriminierungsfall und Möglichkeiten, 
ihre Rechte durchzusetzen.

Neben der Beratung bildet die Öffentlichkeitsar
beit und Sensibilisierung zu Themen des Diskri
minierungsschutzes einen wesentlichen Baustein 
der Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes und schließlich stellt die Forschung einen 
wichtigen Aufgabenbereich dar. Darüber hinaus 
muss die Antidiskriminierungsstelle des Bun
des, gemeinsam mit anderen Beauftragten der 
Bundesregierung, alle vier Jahre dem Deutschen 
Bundestag einen Bericht zu relevanten Themen 
im Bereich Antidiskriminierung vorlegen.

Gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesre
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integrati
on sowie der Beauftragten der Bundesregierung 
für die Belange von Menschen mit Behinde
rungen haben wir entschieden, unseren Dritten 
Gemeinsamen Bericht an den Bundestag, den wir 
im Juni dieses Jahres vorgelegt haben, unter ande
rem dem Thema der „Diskriminierungsrisiken in 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung“ zu widmen1. 
Dabei war es unser Ziel, Diskriminierungsrisiken 
zu identifizieren, die institutionell bedingt sind 
und Empfehlungen zur Abhilfe zu geben.

Wir haben dieses Thema einerseits gewählt, da 
die öffentliche Arbeitsvermittlung ein wichtiges 
Tor zum Eintritt in den Arbeitsmarkt bildet und 
ganz wesentlich die Teilhabe am beruflichen und 
gesellschaftlichen Leben für alle Arbeitsuchenden 
unterstützt. Die Folgen von Diskriminierungen 
in der öffentlichen Arbeitsvermittlung können 
daher für die betroffenen Personen besonders 
schwerwiegend sein.

Das Thema ist für die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes und die anderen am Bericht beteilig
ten Beauftragten auch deshalb von Bedeutung, 
weil sich immer wieder Menschen an uns wenden 
und von Diskriminierungs- und Benachteiligungs-
erfahrungen in der öffentlichen Arbeitsverwaltung 
berichten. 16 Prozent aller Beratungsanfragen, die 
in den letzten vier Jahren bei der ADS eingingen, 
betreffen Diskriminierungserfahrungen im Be

1  Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Diskriminierung in Deutschland. Berlin, S. 285 ff., im Internet abrufbar unter: https://
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/BT�Bericht/Gemeinsamer�Bericht�dritter�2017.pdf?��
blob=publicationFile&v=10
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reich Ämter und Behörden, viele davon ereignen 
sich in Jobcentern und Arbeitsagenturen.

Auch Antidiskriminierungsberatungsstellen 
außerhalb der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes, die wir nach ihren Beschwerden in den 
letzten vier Jahren gefragt haben – einige von 
diesen Stellen sind heute auch hier  berichten 
von Diskriminierungserfahrungen durch Jobcen
ter und Arbeitsagenturen. Diese beziehen sich auf 
unterschiedliche im AGG geschützte Merkmale 
wie Behinderung, Religion, höheres Alter, Ge
schlecht, aber auch auf die ethnische Herkunft 
und rassische Diskriminierung. Eine Beratungs
stelle bringt diese Erfahrungen folgendermaßen 
auf den Punkt: „In Bezug auf Jobcenter und 
Arbeitsagenturen gibt es eine stark empfundene 
strukturelle beziehungsweise rechtliche Benach
teiligung.“

Dass Menschen Diskriminierungserfahrungen 
in Arbeitsagenturen und Jobcentern machen, hat 
auch unsere Umfrage „Diskriminierungserfah
rungen in Deutschland“, die vom Berliner Institut 
für Empirische Integrations und Migrations
forschung durchgeführt wurde2, gezeigt. Hierzu 
finden Sie ebenfalls Informationen in unserem 
Dritten Gemeinsamen Bericht an den Bundestag.

Auch wenn diese Beschwerden und Zahlen nicht 
repräsentativ sind, verdeutlichen sie, dass sich 
Menschen durch die öffentliche Arbeitsver
waltung diskriminiert sehen. Eine Studie des 
Wissenschaftszentrums Berlin, die dieses Jahr 
veröffentlicht wurde, weist ebenfalls darauf hin, 
dass Menschen mit nichtdeutschen (türkischen 
oder rumänischen) Namen qualitativ schlechtere 
Auskünfte von Jobcentern erhalten als andere mit 
einem deutschen Namen (zum Beispiel bei Fragen 
zum Harz IV Antrag)3.

Das Thema ist uns aber auch deshalb wichtig, 
weil wir feststellen mussten, dass es bisher noch 

wenig gezielte Forschung gibt, die sich explizit mit 
Diskriminierungsrisiken und Diskriminierungs
schutz in der öffentlichen Arbeitsverwaltung be
fasst. Aus diesem Grund möchten wir hier einen 
ersten  wenn auch nicht abschließenden  Betrag 
dazu leisten, diese Forschungslücke zu schließen.

Durch den Fokus auf Diskriminierungsrisiken 
und Diskriminierungsschutz in der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung soll aber auch exemplarisch 
an einer wichtigen Institution der Frage nach den 
Vorkommen und Funktionsweisen von instituti-
oneller Diskriminierung nachgegangen werden. 
Wir wissen aus anderen Forschungsbeiträgen, 
dass Diskriminierungsrisiken, die sich in Orga
nisationsstrukturen verbergen, oft subtil wirken 
und institutionell bedingt sein können. Wenn 
diese Diskriminierungsrisiken identifiziert und 
vermindert werden können, wären die positiven 
Wirkungen ungleich höher, als bei der Befassung 
mit Einzelfällen.

Aufbauend auf der Studie „Diskriminierungsrisi-
ken in der öffentlichen Arbeitsvermittlung“4 von 
Prof. Dr. Martin Brussig, Johannes Kirsch und 
Prof. Dr. Dorothee Frings, haben die Antidiskri
minierungsstelle des Bundes, die Integrationsbe
auftragte der Bundesregierung und die Behinder
tenbeauftragte der Bundesregierung, gemeinsam 
acht Empfehlungen an den Gesetzgeber, Arbeits
agenturen und Jobcenter, aber auch an Akteure 
im Umfeld der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
verfasst.

Zwei Ergebnisse der Studie, die aus der Sicht der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zentral 
sind, möchte ich an dieser Stelle schon einmal 
vorwegnehmen:

1. Es gibt Diskriminierungsrisiken in der öffentli-
chen Arbeitsvermittlung, es gibt aber auch viele 
Ansätze und Bemühungen diese zu vermeiden.

2 Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): Diskriminierung in Deutschland. Berlin, S. 285 ff.
3  Hemker, Johannes und Anselm Rink (2017): Multiple Dimensions of Bureaucratic Discrimination: Evidence from German Welfare 

Offices, in American Journal of Political Science, im Internet abrufbar unter:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ajps.12312/abstract, zuletzt abgerufen am 24.11.2017.

4  Brussig, Martin; Frings Dorothee und Johannes Kirsch (2017): Diskriminierungsrisiken in der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Studie 
im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Im Internet abrufbar unter: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/Shared
Docs/Downloads/DE/publikationen/Expertisen/Diskriminierungsrisiken�in�der�oeffentlichen�Arbeitsvermittlung.html
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2. Ein Schutz vor Diskriminierung und die Mög-
lichkeit, gegen Diskriminierung durch die 
öffentliche Arbeitsvermittlung vorzugehen, sind 
bisher unzureichend.

Aus der Sicht der ADS sollte daher auch geprüft 
werden, ob der Anwendungsbereich des All
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, um ein 
Diskriminierungsverbot in Bezug auf staatliches 
Handeln auf Bundesebene ergänzt werden sollte 

und ob durch Landesantidiskriminierungsgesetze 
die Lücken im Diskriminierungsschutz auf Landes-
ebene geschlossen werden könnten. Damit würde 
auch der Diskriminierungsschutz im Bereich von 
Arbeitsagenturen und Jobcentern gestärkt. Auch 
diese Empfehlungen – neben den spezifischen 
zur öffentlichen Arbeitsverwaltung  finden Sie 
in unserem Dritten Gemeinsamen Be richt auf 
unserer Webseite. 
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Präsentation der Ergebnisse und 
Empfehlungen der Studie
„Diskriminierungsrisiken in der öffentlichen  
Arbeitsvermittlung“
Prof. Dr. Martin Brussig, Institut Arbeit und Qualifikation Duisburg-Essen 
Prof. Dr. Dorothee Frings, Hochschule Niederrhein 

Prof. Dr. Brussig: Ziel unserer Studie war es, Pro
zesse in der Arbeitsvermittlung zu untersuchen, 
die potentiell Diskriminierungsprozesse bein
halten können. Das heißt konkret, dass wir nicht 
gezählt oder das Ausmaß der Diskriminierung 
gemessen haben, sondern bestehende Prozesse 
auf ihre Diskriminierungsrisiken hin überprüft 
haben. Dabei sind wir in Form einzelner Module 
vorgegangen.

 ▬ Interviews mit Beratungsfachkräften in Antidis-
kriminierungsberatungsstellen

 ▬ Durchführung von drei Expertenworkshops zu 
ausgewählten Diskriminierungsrisiken

 ▬ Umfangreiche Literaturanalyse, um den Stand 
der Forschung aufzunehmen

 ▬ Umfangreiche Rechtsexpertise
 ▬ Dokumentenanalyse, zum Beispiel:  

Zielvereinbarungen. Wie wird hier in Hinblick 
auf die Kennzahlen mit Diskriminierungsrisi-
ken umgegangen? Können Zielvereinbarungen 
Diskriminierungsrisiken bergen? Weitere Doku-
mente fachorientierter Natur wie zum Beispiel 
Arbeitsanweisungen

 ▬ Durchführung von Kurzfallstudien bei Arbeits-
agenturen und Jobcentern, Untersuchung 
potentieller Diskriminierungsrisiken 

Wir sind zu vier zentralen Ergebnissen gekommen:

1. Bei dem Expertenworkshop „Diskriminierung 
aufgrund ethnischer Herkunft“ wurde vor allem 
bei den Jobcentern, aber auch in den Arbeits-
agenturen Innovationskraft und hohe Flexibi-
lität bei der Arbeit mit Geflüchteten deutlich. 
Im Jahr 2016, dem Untersuchungszeitraum der 
Studie, waren natürlich auch Geflüchtete ein 

großes Thema. Dies wird weiterhin so bleiben. 
Außerdem muss berücksichtigt werden, dass 
Menschen, die beim Jobcenter landen, bereits 
einen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, da sie 
ja sonst nach dem SGB II nicht leistungsbezie-
hend sein könnten. Arbeitsagenturen müssen 
ja erst einmal klären, ob Antragsteller_innen 
überhaupt Leistungen beziehen dürfen. Jobcen-
ter sind dezentraler aufgestellt und haben auch 
deshalb eine größere Flexibilität und Aktivität. 
Dies ist ein ermutigender Befund.

2. In der Studie wurde auch der Frage der Kenn-
zahlen nachgegangen. Hier wurde bei den 
Zielvereinbarungen zwischen dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
und der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu den 
Jobcentern recherchiert. An dieser Stelle lässt 
sich ein stetiger Abbau von Diskriminierungsrisi-
ken feststellen. Positiv daran ist, dass man sagen 
kann, woran das erkennbar ist. Daraus können 
Schlüsse gezogen werden, wie man in Zukunft 
mit Kennzahlen und Zielvereinbarungen weiter-
arbeiten könnte..

3. Das dritte Ergebnis bezieht sich auf die Arbeit 
in den inneren Strukturen der BA. Hier konnte 
festgestellt werden, dass die BA in ihrer Per-
sonalarbeit über ein Diversity-Management 
verfügt und in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle 
im öffentlichen Dienst einnimmt.

4. Gleichwohl konnten Diskriminierungsrisiken 
in der gesamten Dienstleistungskette mit 
Arbeitssuchenden festgestellt werden: in der 
Information, der Beratung, der Förderung und 
der Vermittlung. Diese Diskriminierungsrisiken 
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gibt es aufgrund gesetzlicher Regelungslü-
cken, Verwaltungsvorschriften, bürokratischer 
Routinen und Steuerungsvorschriften, unzu-
reichender Ressourcen; teilweise auch wegen 
fehlender Qualifikation der Berater_innen und 
der Steuerungsprinzipien in der öffentlichen 
Arbeitsverwaltung.

Im Anschluss nannte Prof. Dr. Brussig noch einige 
Praktiken, die besonders hohe Diskriminierungs
risiken in sich bergen..

 ▬ Intransparenz: Es wird nicht klar aufgedeckt, 
aufgrund welcher Kriterien welche Entschei-
dungen gefällt werden.

 ▬ Creaming: Berater_innen arbeiten am ehesten 
mit den Kunden_innen, mit denen sie am leich-
testen ihre Ziele erreichen können, vermitteln 
also diejenigen zuerst, die leicht vermittelbar 
sind..

 ▬ Fehlende Individualisierung: Gegenüber Ar-
beitssuchenden werden arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen angeordnet, weil sie nun einmal 

„da“ sind, weil sie „eingekauft“ wurden und nun 
„gefüllt“ werden müssen. Die Vermittler_innen 
schauen natürlich schon, wen sie in eine Maß-
nahme schicken und wen nicht, aber sie wissen 
eben auch, dass Maßnahmen „auszulasten“ 
sind. Dies kann der erforderlichen Individua-
lisierung entgegenstehen oder sich sogar im 
Widerspruch zu ihr befinden.

Prof. Dr. Dorothee Frings fährt an dieser Stelle 
fort und beleuchtet die rechtliche Einordnung von 
Diskriminierungsrisiken in der Arbeitsverwaltung:

Das Problem der Bindung der Arbeitsverwaltung 
an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG): Die Arbeitsverwaltung ist als öffentliche 
Institution an das Grundgesetz (GG) und damit an 
das Diskriminierungsverbot und den Gleichbe
handlungsgrundsatz gebunden. Das AGG ist auf 
diesem Bereich nicht anzuwenden. Das Innova
tive am AGG war, dass nicht nur die öffentliche 
Hand, sondern auch Private auf ein Verhindern 
und Vermeiden von Diskriminierung verpflichtet 
wurden. Mit der Bindung der Verwaltung an das 
AGG wurde begründet, dass die öffentlichen So
zialleistungsträger nicht in das AGG einbezogen 
wurden. 

Die Diskriminierungssystematik des GG folgt 
jedoch einer etwas anderen Logik, als die Antidis
kriminierungsrichtlinien der EU. Der Begriff der 

„mittelbaren Diskriminierung“ hat im EURecht 
einen festen Platz, ist aber im deutschen Recht 
noch kaum entwickelt. Dadurch kommt es zu ge
wissen „Reibungsverlusten“ oder „Ungleichheiten“.

Art. 3, Abs. 3 enthält Diskriminierungsverbote, die 
klassischerweise als unmittelbare Diskriminie
rung eingeordnet werden. Als Regelung für die 
unmittelbare Diskriminierung haben wir bislang 
nur den allgemeinen Gleichheitssatz gehabt. Der 

Prof. Dr. Martin Brussig und Prof. Dr. Dorothee Frings
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allgemeine Gleichheitssatz ist einerseits geeignet, 
Ungleichheiten aufzudecken, andererseits fehlen 
ihm durch die Loslösung von Kriterien die „Kon
turen“ und konkreten Kriterien, wie wir sie im 
Antidiskriminierungsrecht der EU bei der mit
telbaren Diskriminierung haben. Die Antidiskri
minierungsrichtlinien unterscheiden auch nicht 
nach privaten oder öffentlichen Rechtsbezie
hungen, nehmen aber die Staatsangehörigkeit als 
Kriterium ausdrücklich aus dem Schutzbereich 
heraus und damit auch öffentliche Maßnahmen, 
die am Aufenthaltsort einer Person anknüpfen.

Die Rolle der Verfassung: Es besteht aber zwischen 
EURecht und nationalem Recht kein genereller 
Widerspruch, weil klar ist, dass die Verfassung 
schon aus Gründen der Völkerrechtsfreundlich
keit aber auch wegen dem Bekenntnis der Bun
desrepublik zur EU stets im Lichte des europäi
schen Rechts ausgelegt werden muss, es sei denn, 
dieses europäische Recht würde sich in einem 
unmittelbaren Widerspruch zum deutschen Ver
fassungsrecht setzen. Das ist jedoch hier nicht der 
Fall; deshalb gibt es eine deutliche Tendenz, auch 
in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts, den Begriff der Diskriminierung in Art. 3 
Abs. 3 GG für die mittelbare Diskriminierung zu 
öffnen.

Ein weiteres Problem im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung besteht darin, dass wir in Deutsch
land keine Rechtsschutzmechanismen bei Verstö-
ßen gegen Diskriminierung haben, die niedrig
schwellig sind. Wir hatten immer schon ein recht 
hochschwelliges Recht der Amtshaftung, das 
schwierig durchzusetzen ist, für die Betroffenen 
eher abschreckend wirkt und deshalb den Anfor
derungen an einen effektiven Diskriminierungs
schutz nicht gerecht wird.

Das Besondere im Sozialrecht ist, dass es schon 
von seiner Funktion her auf den Ausgleich 
sozialer und gesellschaftlicher Benachteiligung 
ausgelegt ist. Das heißt, es trägt den Antidiskri
minierungsauftrag per se in sich. Kennzeichnend 
dafür  auch historisch betrachtet  ist, dass, neben 
der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit, eine 
eigene Sozialgerichtsbarkeit geschaffen wurde, 
um für diesen Rechtsbereich eine Niedrigschwel
ligkeit herzustellen. Die Sozialgerichtsbarkeit ist 
mit dem Ziel angetreten, es dem Bürger leicht zu 
machen, Rechtsschutz zu bekommen. Das heißt, 

gerade in diesem Bereich sollte die Rechtsschutz
garantie des Rechtsstaats in einer besonderen 
Weise mit einer Art „Fürsorge“ für den Bürger 
ausgestattet werden. Deswegen haben wir im So
zialrecht diesen niedrigschwelligen Zugang zum 
Rechtsschutz und das steht in einem Widerspruch 
zur Gestaltung des Rechtsschutzes im Bereich der 
Diskriminierung.

Die Besonderheit für die Arbeitsvermittlung im 
SGB II/SGB III ist der grundlegende Auftrag zum 
Nachteilsausgleich beim Zugang zum Arbeits
markt. Das heißt, es handelt sich um mehr als 
den allgemeinen Antidiskriminierungsauftrag. 
Es umfasst den Auftrag, die notwendigen und 
erforderlichen Bedingungen zu schaffen, um für 
diejenigen, die durch gesellschaftliche Umstände 
objektiv benachteiligt sind, diese Nachteile ein 
Stück weit auszugleichen, wenn es um den Zu
gang zum Arbeitsmarkt geht.

Im Bereich dieser Studie geht es auch nicht um 
die finanziellen Leistungen der Arbeitsverwaltung. 
Die Arbeitsvermittlung ist im Kerngeschäft eine 
Dienstleistung, die entweder von der Arbeitsagen
tur oder den Jobcentern erbracht oder delegiert 
wird. Diese Dienstleistung ist sehr stark indivi
dualisiert, weil die Arbeit direkt von Mensch zu 
Mensch stattfindet. Sie ist sehr personenabhängig, 
das heißt, die Person, die diese Dienstleistung 
erbringt, spielt für den Zuschnitt eine entschei
dende Rolle und darin liegt natürlich immer auch 
Diskriminierungsrisiko.

Im Gegensatz dazu können Geldleistungen, auf 
die ein Anspruch besteht, gezählt und zusammen
gerechnet werden. Es kann vielleicht auch mathe
matische Fehler geben, aber das ist berechenbar. 
In der Vermittlung stellt aber diese Person, der 
Mitarbeiter�in mit ihren Motivationen, den 
Bildern und Zuschreibungen, die sie in sich trägt, 
einen Teil der Leistung dar. Damit entsteht in 
diesem Dienstleistungsbereich ein ganz anderes 
Diskriminierungsrisiko. Es gibt eine geringere 
Transparenz, weil sich eben die Dinge zwischen 
Mensch und Mensch abspielen und nicht so leicht 
zu überprüfen sind..

Wir haben im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung eine sehr starke Einwirkung höherrangingen 
Rechts. Es gibt die unmittelbare Bindung der ge
samten öffentlichen Verwaltung an das geltende 
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EURecht. Darüber hinaus bestehen komplizier
tere Bindungen an das internationale Recht, vor 
allem an eine Vielzahl von UNKonventionen, die 
Diskriminierungsverbote oder Gleichheitsrechte 
enthalten. Alle Konventionen sind in deutsches 
Recht transformiert und damit in Deutschland 
geltendes Recht, allerdings im gleichen Rang wie 
jedes andere Bundesgesetz. Sie sind jedoch nicht 

 wie das EURecht  vorrangig. Hinzu kommt die 
Frage, ob diese UNKonventionen direkt anwend
bar sind. Das ist oft relativ schwierig und rechtlich 
umstritten5. Stets gilt aber das Grundprinzip, nach 
dem das geltende deutsche Recht völkerrechts
freundlich auszulegen ist. Es besteht eine Ver
pflichtung, die Diskriminierungsverbote aus den 
UNKonventionen immer dann mitzudenken, 
wenn wir einzelne Vorschriften im deutschen 
Recht auslegen. Das gilt unabhängig von der Frage 
der unmittelbaren Anwendbarkeit einer Regelung 
des internationalen Rechts.

Prof. Dr. Brussig fasste im Anschluss folgende 
Diskriminierungsrisiken zusammen:

 ▬ Informations- und Beratungsdefizite
 ▬ Unzureichende Partizipation der Arbeitssu-

chenden und Leistungsbeziehenden
 ▬ Intransparente, nicht oder kaum begründete 

Entscheidungen
 ▬ Unzureichende Individualisierung in der Leis-

tungserbringung
 ▬ Diskriminierungsrisiken aufgrund der Steue-

rung von Kennzahlen
 ▬ Diskriminierungsrisiken an Schnittstellen stel-

len ein größeres Problem dar, weil Arbeitssu-
chenden oft mehr fehlt als nur ein Arbeitsplatz 
oder eine Arbeitsvermittlung.

 ▬ Rechtsschutzdefizite.

Was folgt aus diesen Risiken? Was sollte man tun? 
Woran sollte man arbeiten? 

Folgende Handlungsempfehlungen werden in der 
Studie gegeben

 ▬ Die Stellung der Arbeitssuchenden verbessern 
und ihre Partizipation stärken.

 ▬ Die Transparenz der Entscheidungen erhöhen

 ▬ Den rechtlichen Diskriminierungsschutz stär-
ken

 ▬ Die Ausgrenzung wegen eines spezifischen 
Diskriminierungsrisikos unterbinden

 ▬ Der Herausbildung stereotyper Arbeitsmarkt-
segmente entgegensteuern

 ▬ Die Kennzahlensteuerung weiterentwickeln
 ▬ Die Zusammenarbeit an den Schnittstellen 

verbessern
 ▬ Die Professionalisierung der Mitarbeiter_innen 

erhöhen

Prof. Dr. Brussig ging anschließend näher auf 
ausgewählte Aspekte der Empfehlungen ein.

1. Die Professionalisierung der Mitarbeiter_innen

Professionalisierung in diesem Zusammenhang 
meint nicht einfach nur Kompetenz, sondern 
auch die Beachtung und Berücksichtigung von 
fachlichen Standards, also von dem, was fachlich 
erforderlich ist. Die fehlende Professionalisierung 
der Mitarbeiter�innen, die in direktem Kontakt 
mit den Arbeitssuchenden sind, stellt ein Diskri
minierungsrisiko, besonders für diejenigen dar, 
die einen besonderen Unterstützungsbedarf ha
ben, zum Beispiel höheres Alter, jüngere Personen, 
beruflicher Einstieg, ethnische Merkmale, Behin
derung, Frauen und sexuelle Identität..

Hier lautet die Handlungsempfehlung:

 ▬ Das gut entwickelte Weiterbildungsmanage-
ment, vor allem der Arbeitsagenturen sollte in 
dem Bereich diskriminierungs- und diversityre-
levanter Themen weiterentwickelt werden.

2. Die Fachlichkeit der Mitarbeiter_innen

Die hohe Fluktuation  vor allem in den Jobcen
tern  behindert die Fachlichkeit der Mitarbeiter�
innen. Es werden zu viele befristete, auch kurz
fristige Arbeitsverträge abgeschlossen. Eine hohe 
Professionalisierung entsteht erst dann, wenn 
man sich mit seiner Arbeit verbinden und Fach
lichkeit ausprägen kann. Das geht mit Kontinuität 
besser, als mit Fluktuation.

5  Dies hängt von einer Reihe von Kriterien ab, zum Beispiel der Art der Formulierung des Rechts, aber auch von dem dahinter stehenden 
Willen der jeweiligen Vertragsparteien.
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Die kollegiale Fallberatung und Supervision 
sollten gestärkt werden. Die Dienstleistungen der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung sind personale 
Dienstleistungen und werden im 1:1 Kontakt 
erbracht. Es wäre wichtig, dass sich die Vermitt
ler�innen auch untereinander beraten, wie sie mit 
schwierigen Fällen umgehen.

An dieser Stelle wies Prof. Dr. Brussig auch auf die 
Rolle der Berufsverbände für Vermittler�innen 
hin, die die Definition fachlicher Standards und 
den gegenseitigen fachlichen Austausch unter
stützen können, so dass Standards von Vermitt
lungsarbeitsarbeit aus der Profession heraus 
definiert werden können und nicht nur den 
Erfordernissen der jeweiligen Institution folgen 
müssen.

In diesem Zusammenhang wurde auch auf die 
Rolle der Beauftragten für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt (BCA) verwiesen, die eine in allen 
Arbeitsämtern und Jobcentern gesetzlich vorge
schriebene und etablierte Funktion hat. Gesetz
liche Bestimmungen definieren die Ziele und 
Aufgaben der BCA unter dem Aspekt der Gleich
stellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt. 
Diese haben jedoch nicht den Auftrag, sich um die 
anderen Diskriminierungsrisiken zu kümmern, 
zum Beispiel um Migrant�innen oder Menschen 
mit Behinderungen..

Hier lautet die Handlungsempfehlung:

 ▬ Die Funktion der BCA sollte weiter entwickelt 
werden in eine „Beauftragte für Chancengleich-
heit und gleichgerechter Teilhabe am Arbeits-
markt“.

 ▬ Die BCA sollte stärker an der Maßnahmenent-
wicklung, der Maßnahmenplanung und der 
Personalentwicklung beteiligt werden.

 ▬ Das Aufgabenspektrum der BCA in den bei-
den Rechtskreisen des SGB II/SGB III sollte 
einheitlich geregelt sein. Das ist nämlich nicht 
der Fall. Im SGB III können die Aufgaben der 
BCA auf das ganze Spektrum der Diskriminie-
rungsrisiken ausgeweitet werden. Das gilt aber 
nur für die Arbeitsagenturen; für die Jobcenter 
ist das bislang nicht vorgesehen.

3. Anregungen zur Verbesserung der Verfahren 
der Stellungssuchenden

Hier sollte in erster Linie die Partizipation ge
stärkt werden. Momentan sind die Möglichkeiten 
der Arbeitsuchenden daran mitzuwirken, welche 
Schritte mit ihnen bei der Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt vorgenommen werden, unzurei
chend. Für eine erfolgreiche Vermittlung ist es 
notwendig, ein „Arbeitsbündnis“ herzustellen, in 
dem Vermittler�innen und Arbeitssuchende an 
einem Strang ziehen. Dafür müssen die Arbeitsu
chenden da abgeholt werden, wo sie stehen, aber 
eben auch Rechte haben, sich einbringen zu 
können.

Dass die Möglichkeiten dafür unzureichend sind, 
ist ein Diskriminierungsrisiko für Personen mit 
einem hohen und komplexen Bedarf an Unter
stützung, wie es eben typischerweise für Trans*
Personen der Fall ist.

Hier lautet die Handlungsempfehlung:

 ▬ Die Eingliederungsvereinbarung als einem 
zentralen Instrument in der Aktivierung der 
beiden Rechtskreise des SGB II/SGB III sollte 
zu einem Hilfeplanverfahren ausgebaut werden. 
Dafür gibt es auch Vorbilder im Bundesteilha-
begesetz. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter 
sollen vorab über die Rechte der Leistungs-
berechtigten in all diesen einzelnen Schritten, 
umfassend informieren.

4. Kennzahlen und ihre Steuerung:

Kennzahlen können zweischneidig sein. Zum 
einen können sie der unmittelbaren Diskrimi
nierung entgegenwirken, sie können aber auch 
institutionelle und organisatorische Diskriminie
rung auslösen. Da es getrennte Kennzahlen für 
Frauen und Männer gibt, rücken natürlich Frauen, 
die im Risiko stehen, hinter runter zu fallen, in 
den Vordergrund, weil gleichzeitig immer mit 
gesucht wird, wie sie sich beteiligen. Kennzahlen 
können aber auch Diskriminierung auslösen, 
indem sie bestimmte Dinge eben auch nicht be
obachten. Andererseits ist es nicht leicht für alles 
Mögliche Kennzahlen zu entwickeln, denn durch 
Überregulierung können Kennzahlensysteme 
auch widersprüchlich werden und dadurch an 
Lenkungskraft einbüßen. Die anhand der Zielver
einbarungen im SGB II zwischen dem Bundes
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ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) erkennbaren 
positiven Entwicklungen sollten auch in andere 
Bereiche übertragen werden.

Hier lauten die Handlungsempfehlungen:

 ▬ Ausdifferenzierung des Kennzahlensystems, 
über die drei gesetzliche vorgegebenen Kenn-
ziffern hinaus (Integration / Beschäftigung / 
Verkürzung des Leistungsbezugs / Verkürzung 
des Langzeitleistungsbezugs).

 ▬ Qualitative Indikatoren sollten stärker gewich-
tet werden, wie zum Beispiel die Zufrieden-
heit der Arbeitsuchenden mit der Beratung. 
Bestimmte Kriterien können auch nur noch 
beobachtet, aber nicht mehr bewertet werden. 
Zur Zielerreichung sollte tatsächlich Rechen-
schaft abgelegt werden. Diese kann auch 
zweischneidig wirken, denn das heißt, dass man 
sich auch erklären muss, wenn man sein Ziel 
nicht erreicht hat. Allerdings hat man auch die 
Chance dazu, es zu begründen. Rechenschaft 
sollte wichtig sein für Transparenz und die Zie-
lerreichung im Jahresbericht. Transparenz und 
die Möglichkeit bzw. Notwendigkeit, Rechen-
schaft abzulegen führen zum nächsten Punkt: 
den Zielvereinbarungen.

 ▬ Zielvereinbarungen sollten mit den zugelas-
senen Trägern analog zu den allgemeinen 
Standards und den gemeinsamen Einrichtun-
gen geschaffen werden. Sie sollten erreicht und 
gestaltet werden. Die Jobcenter werden da-
durch stärker kontrolliert und es ist deutlicher 
zu sehen und nachzuvollziehen, wonach sie 
bewertet werden; wie sie also im Unterschied 
zu den zugelassenen kommunalen Trägern 

„performen“.

Dorothee Frings ging im Anschluss auf die 
Rechtsschutzdefizite ein:

Die Diskriminierungsverbote im SGB sind lücken
haft und ihnen fehlt die Konsistenz. Sie sind nicht 
einheitlich geregelt und erfassen nicht alle Be
reiche, die im AGG erfasst sind. Dazu kommt das 
Problem – welches sich auch im AGG findet , dass 
hier nicht  wie in anderen Bereichen des öffentli
chen Rechts  eine Verbandsklage möglich ist..

Im SGB fehlen Schadensersatz und Entschädi
gungsansprüche, so wird auf das zivilrechtliche 
Amtshaftungsverfahren verwiesen, welches mit 
zu hohen Anforderungen verbunden ist. Doch 
wichtiger als die formalen Rechtsmittel sind die 
darunter liegenden sogenannten „informellen“ 
Rechtsmittelmöglichkeiten. Dazu gehören vor 
allem Beschwerde und Schlichtungsverfahren, 
deshalb liegt hier ein Schwerpunkt für unsere 
Empfehlungen. Es sollten zunächst alle Diskri
minierungsdimensionen des AGG auch ins SGB 
aufgenommen werden. Das gar nicht so schlecht 
funktionierende Beschwerdemanagement, was 
teilweise auch schon bei den Jobcentern vorhan
den ist, sollte zu unabhängigen Ombudsstellen 
ausgebaut werden, um eine stärkere Unabhängig
keit dieser Stellen zu gewährleisten.

Der Zugang für die Betroffenen und die In
teressensvertretungen sollte besonders nied
rigschwellig sein, die Ombudsstellen sollten 
weisungsunabhängig arbeiten und mit einem 
Schlichtungsauftrag ausgestattet werden. Nach 
unserer Auffassung sollten Schadensersatz und 
Entschädigungsansprüche ins SGB aufgenommen 
werden und damit den Sozialgerichten zugewie
sen werden können. In diesem Punkt gehen wir 
über das, was in dem Bericht über die Antidiskri
minierungsrisiken steht, hinaus.

Besondere Aufmerksamkeit verlangt das Prob
lem der intransparenten und nicht begründeten 
Entscheidungen. Im Bereich der personalen 
Dienstleistungen besteht immer eine relativ hohe 
Diskriminierungsanfälligkeit. Ausgerechnet in 
diesem Leistungsbereich findet sich in der Praxis 
ein sehr informelles Verwaltungshandeln.. Es 
werden hier so gut wie keine Bescheide erlassen 
und es gibt so gut wie keine Begründungen von 
Ermessensentscheidungen. Bei den Betroffe
nen entsteht dadurch der Eindruck, dass sie um 
etwas bitten und es nur eine einzige Instanz gibt, 
nämlich den persönlichen Ansprechpartner in der 
Arbeitsverwaltung, von der es abhängt, ob etwas 
bewilligt wird oder nicht. Es vermittelt sich be
reits der Eindruck willkürlicher Entscheidungen, 
die außerhalb eines rechtsstaatlichen Verfahrens 
erfolgen. Rechtstaatlich wird ein Verfahren für die 
Bürger, wenn sie erkennen: Welche Ansprüche 
hat jemand? Welche Kriterien gelten dabei? Und 
welche Rechtsmittel gibt es?
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Daraus ergeben sich folgende Handlungsempfeh
lungen::

 ▬ Umfassende Information über die eigenen 
Rechte. Über das Recht Anträge zu stellen, das 
Recht auf eine schriftliche Begründung von 
Entscheidungen, das Recht einen Beistand mit-
zubringen, auf Akteneinsicht, Barrierefreiheit 
und Dolmetscher_innen.

 ▬ Die Ablehnung eines Antrags muss auch ohne 
ausdrückliche Nachfrage des Kunden jederzeit 
schriftlich begründet werden.

Schnittstellen: Gerade Menschen mit Behinde
rung sind oft intersektionell betroffen wie auch 
Geflüchtete mit psychischen Krankheiten, ältere 
Frauen mit einer Behinderung und alte Men
schen. Gerade an den Schnittstellen verschiedener 
zuständiger öffentlicher Institutionen besteht das 
Risiko, dass die Bedarfe dieser Menschen nicht 
richtig erfasst werden, weil nicht klar ist, wer für 
was zuständig ist.

Hier lauten die Handlungsempfehlungen:

 ▬ Die Bundesanstalt für Arbeit sollte die vollstän-
dige Betreuung im Bereich der Rehabilitation 
übernehmen. Zurzeit haben wir eine Aufteilung 
bei Personen, die im Leistungsbezug nach SGB 
II stehen. Der RehaTräger ist die Bundesagentur, 
der Leistungsträger ist das Jobcenter. Das ist 

eine sehr schwierige Konstruktion mit vielen 
Reibungsverlusten für die Betroffenen.

 ▬ Einrichtung einer koordinierten Anlaufstelle für 
alle Betroffenen. Diese Anlaufstelle sollte er-
kennbar für alle Personen zugänglich sein und 
die Zuständigkeitsklärung übernehmen.

 ▬ Als letzte Empfehlung weist Frau Frings 
darauf hin, dass nach wie vor eine sehr starke 
geschlechtsspezifische Segmentierung des 
Arbeitsmarktes besteht, mit der man sich 
ernsthaft beschäftigen muss. Durch die Zunah-
me von Flüchtlingsfrauen in diesem Bereich 
gäbe es ein weiter erhöhtes Risiko, dass diese 
Frauen dem clean and care-Sektor zugewiesen 
werden. Es geht zunächst darum, sensibler für 
diese Frage zu werden, sie stärker als Auftrag 
zu nehmen und weiter zu überlegen, welche 
Möglichkeiten es gibt, in diesem Bereich der 
Geschlechtertypisierung entgegen zu wirken.

 ▬ Bestimmte Personengruppen werden von 
Förderungsleistungen ausgenommen. Die ge-
setzlichen Ausnahmen sollten auf ihre Recht-
fertigung hin überprüft werden, um Diskrimi-
nierungen zu vermeiden.

Rückfragen aus dem Publikum 

Nach dem Vortrag von Martin Brussig und Doro-
thee Frings gab es aus dem Publikum Rückfragen 
zu den Themen Sanktionen, Berücksichtigung 

Blick ins Publikum
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regionaler Unterschiede und der privaten Arbeits-
vermittlung:

Zu dem Aspekt Sanktionen durch die Arbeits
vermittlung und deren Auswirkungen auf das 
Verhalten der Kund�innen, antwortete Frau 
Frings, dass die Studie zwei Aspekte, nämlich die 
Ausbildungshilfen und die Sanktionen mit ein
bezogen habe. Herr Brussig und sie sähen in den 
Sondertatbeständen „Sanktionen für Jugendliche“ 
eine Diskriminierung der unter 25Jährigen und 
schließen sich damit einer sehr breiten Meinung 
unter den Sozialrechtlern an. Martin Brussig 
ergänzte, dass die Befunde der Studie, die zu den 
Sanktionen Stellung beziehen, ausschließlich aus 
der Literaturanalyse und der Analyse des For
schungsstandes stammen; dabei sei klar gewor

den, dass es zwar einen Forschungsstand gäbe, 
dieser aber unzureichend sei.

Er fuhr fort, dass in der empirischen Studie keine 
regionale Differenzierung vorgenommen wor
den sei und erklärte bezüglich der Rolle privater 
Arbeitsvermittler�innen, dass der Schwerpunkt 
der Untersuchung die öffentliche und nicht die 
private Arbeitsvermittlung gewesen sei, die auf 
dem Arbeitsmarkt nur einen kleinen speziellen 
Bereich abbilde. Ziel der Studie der Antidiskrimi
nierungsstelle des Bundes sei als sozialstaatliche 
Einrichtung die öffentliche Arbeitsvermittlung 
gewesen.
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Podiumsgespräch
Perspektiven aus der Praxis: Welche Diskriminie
rungsrisiken sind zentral? Wie kann gegen Diskrimi
nierungsrisiken vorgegangen werden? 
Moderation:  Dr. Claudia Neusüß (compassorange GmbH):
Teilnehmer_innen: Dr. Sigrid Arnade,  
  Interessenvertretung „Selbstbestimmt Leben in Deutschland“ (ISL) 
  Wiebke Fuchs, Bundesvereinigung Trans*  
  Shirin Khabiri-Bohr, Agentur für Arbeit Berlin Mitte 
  Tina Lachmayer, IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und  
  Antidiskriminierung, VIA Bayern 
  Franziska Müller, Antidiskriminierungsberatung Alter und Behinderung,  
  Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V. 
  Nora Ratzmann, London School of Economics

Nach den Ausführungen von Prof. Dr. Martin 
Brussig und Prof. Dr. Dorothee Frings sowie den 
Rückfragen aus dem Publikum fand ein Podiums
gespräch statt.

Alle Teilnehmer�innen begrüßten die Ergebnisse 
und die Empfehlungen der Studie, hoben aber 
noch einzelne Aspekte hervor.

Shirin Khabiri-Bohr erklärte, dass viele Hand
lungsempfehlungen der Studie in der Arbeits
agenturBerlinMitte bereits angenommen und 
umgesetzt würden. Es seien 75 Nationen in der 
Arbeitsagentur BerlinMitte vertreten und es gäbe 
Mechanismen, wie beispielsweise das Kunden
reaktionsmanagement, um auf Diskriminierung 
aufmerksam zu werden und zu reagieren.

V.l.n.r.: Dr. Sigrid Arnade, Shirin-Khabiri-Bohr, Tina Lachmayer, Wiebke Fuchs, Franziska Müller, Nora Ratzmann und Dr. Claudia 
Neusüß.
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Sigrid Arnade entgegnete, sie wünsche sich mehr 
Inklusion, einen Rechtsanspruch auf Beratung 
durch den Integrationsfachdienst und dass die 
Arbeitsagenturen wieder in vollem Umfang für 
RehaLeistungen zuständig sein sollten. Men
schen mit Behinderungen würden schnell in eine 
bestimmte Richtung etikettiert; es würden häufig 
ihre Defizite, jedoch weniger ihre Bedarfe gesehen. 
Die Zentrale Arbeitsvermittlung für behinderte 
Akademiker sei kaum bekannt; dort erlebe man 
Beratung ganz anders, als in den Jobcentern.

Franziska Müller stellte fest, dass es in der öf
fentlichen Arbeitsvermittlung keine Niedrig
schwelligkeit und ein wirkliches Zugehen auf die 
Kund�innen gäbe. Sie ergänzte, dass Alter und 
Behinderung eine häufige Überschneidung bei 
Personen bilden, die sich diskriminiert sehen. Die 
Studie benenne die fehlende Beratungsleistung 
durch Jobcenter. Kund�innen würden nicht bzw. 
kaum über unabhängige Beratungsstellen infor
miert, obwohl es in Berlin ein gutes Beratungsan
gebot und kostenlose Rechtsberatung gäbe..

Wiebke Fuchs hinterfragte, ob denn die Empfeh
lungen der Studie, den Problemen in der tägli
chen Arbeit gerecht würden? Sie sei skeptisch; 
einerseits würden viele Empfehlungen etwas 
ändern können, andererseits seien aber viele 
Benachteiligungen dadurch nicht berührt worden. 
Sie wies auf die Schwierigkeiten von Trans*Per
sonen hin; keine Namensänderung ohne Ge
richtsverfahren, häufige falsche Namensnennung, 
keine geschlechtsneutralen Toiletten.

Tina Lachmayr betonte, dass Diskriminierungsri
siken auch häufig in der Struktur verankert seien. 
Sie vertrete den Migrationsbereich und formulier
te zwei weitere Punkte:

1. Verständigung und Kommunikation 
Die Übersetzung von Begrifflichkeiten und die 
Erklärung der Funktionsweise des deutschen Ar
beitsmarktes gegenüber Menschen, deren Mutter
sprache nicht Deutsch ist, sei schwierig. Eine qua
litativ gute Beratung komplexerer Fälle brauche 
mehr Zeit. Hier würde  trotz Dolmetschersyste
men und mehrsprachigem Informationsmaterial 

 eine wichtige Transferleistung erbracht.

2. Zugang zu Ressourcen 
Es gäbe teilweise stereotype Arbeitsmarktseg
mentierungen. Migrant�innen erhielten häufig 
Jobangebote im Niedriglohnsektor, im Pflege 
und Erziehungsbereich, wo Arbeitskräftemangel 
herrsche.

Nora Ratzmann formulierte die Ergebnisse ihrer 
wissenschaftlichen Untersuchung, welche die 
Erkenntnisse der vorgestellten Studie bestätigen:

1. Es fände eine systemimmanente Diskriminie
rung über Arbeitsabläufe statt. Menschen würden 
im Beratungsprozess in Einzelteile zerlegt; dabei 
ginge häufig der Blick für das große Ganze verlo
ren. Es würde nach Kennzahlen, nach Kontrolle 
gesteuert. Dieser Zahlendruck führe zu Crea
mingProzessen.

2. Die unterschiedliche Handhabung des Gleich
behandlungsgrundsatzes in der Praxis insofern, 
dass jeder  egal welche Voraussetzungen er mit
bringe  nach den gleichen Prozessen behandelt 
werde, stünde im Gegensatz zu dem gebotenen 
rechtlichen Rahmen.

Dr. Sigrid Arnade, Interessenvertretung Selbstbestimmt 
Leben in Deutschland (ISL)  
Shirin Khabiri-Bohr, Arbeitsagentur, Berlin-Mitte
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3. Die „Amtssprache Deutsch“: Übersetzer würden 
im Bereich „Geflüchtete“ in Anspruch genom
men, jedoch nicht für andere Migrationsgruppen, 
wie beispielsweise Osteuropäer oder EUBürger. 
Auskünfte auf Englisch zu erhalten, sei selten 
möglich.

4. In der Frage von Haltungen, der Konstrukti
on von Fremdbildern und der interkulturellen 
Sensibilität sind häufig Verallgemeinerungen 
festzustellen und Tendenzen sichtbar, Migranten 
in bestimmte Berufsgruppen zu channeln. Es 
herrsche wenig Verständnis für besonders sen
sible oder strukturell benachteiligte Gruppen aus 
dem osteuropäischen Raum oder Roma.

In einer zweiten Gesprächsrunde konnte jede 
Teilnehmerin noch einmal ausführlicher zu Ver-
besserungsmöglichkeiten Stellung beziehen und 
Vorschläge einbringen.

Shirin-Khabiri-Bohr berichtete, dass sich die Ar
beitsagentur Mitte bei den Schulungen zuerst um 
die Kolleg�innen, die mit Geflüchteten arbeiten, 
gekümmert habe. Sie haben eine soziale Bera
tungskonzeption, die als verpflichtende Schulung 
bestimmte Module wie zum Beispiel „Gender“ 
oder „Interkulturelle Kompetenz“ beinhalte. Hier 
würde Selbstreflektion und die Hinterfragung 
eigener Stereotypen eine große Rolle spielen.

Sigrid Arnade fände es wichtig, dass der Begriff 
des „Abelismus“ in Jobcentern oder Arbeitsagen
turen bekannter wird. Das sei etwas anderes als 
Behindertenfeindlichkeit, sondern habe mit Ste
reotypen. Etikettierungen und der Zuschreibung 
von Merkmalen aufgrund von Behinderung zu 
tun. Das Thema Sprache spiele auch oft für behin
derte Menschen eine große Rolle, weil eben viele 
auf Schrift oder Gebärdensprachdolmetschen, 
leichte Sprache, Informationen in Audioforma
ten oder Brailleschrift angewiesen sind und dass 
ihnen, obwohl sie einen Rechtsanspruch darauf 
haben, oftmals verweigert wird.

Franziska Müller ergänzte in Hinblick auf Bedarfe 
bei älteren Menschen, dass es schön wäre, nicht 
nur verschiedene Nationalitäten, sondern auch 

die 150 Behinderungsarten in einer Institution 
vertreten zu sehen. Diese Form von DiversityMa
nagement innerhalb eines Unternehmens würde 
einen sofortigen Effekt erzielen.

Sie kritisierte auch die intransparente Arbeits
weise. Es sei nicht nachvollziehbar, nach welchen 
Kriterien freiwillige Leistungen der Jobcenter 
vergeben würden, da man ja keinen gesetzlichen 
Anspruch auf eine geförderte, sozialversiche
rungspflichtige Maßnahme, wie zum Beispiel eine 
FAV6, habe. 

Franziska Müller plädierte deshalb dafür, inner
halb von Jobcentern niedrigschwellige Anlaufstel
le zu schaffen, zum Beispiel in Form von BCAs mit 
einer deutlich besseren Ausstattung und mehr 
Ressourcen. Bei der Vorstellung der Studie war sie 
erstaunt, dass die BCAs nach wie vor nur für das 
Thema „Geschlecht“ und „Gleichstellung“ zustän
dig sind.

6 Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV): Mit Umsetzung der Instrumentenreform zum 01.04.2012 wurde das Förderinstrument 
„Förderung von Arbeitsverhältnissen“ auf Grundlage § 16e SGB II geschaffen. Nach § 16e SGB II geförderte Arbeitsverhältnisse sind 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ohne Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Die Förderung des Arbeitgebers 
besteht in einem Zuschuss zum Arbeitsentgelt, dessen Höhe bis zu 75 Prozent des Arbeitsentgelts beträgt. Die prozentuale Höhe richtet 
sich nach der Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Leistungsbedürftigen (eLb).

Die Moderatorin Dr. Claudia Neusüß,  
compassorange GmbH.
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Wiebke Fuchs sagte, dass neben dem Begreifen 
von Organisationsentwicklung als Querschnitts
aufgabe auch das Spezifische wichtig sei, zum 
Beispiel, bei der Konzeption von Maßnahmen. So 
seien Bewerbungstrainings, Rollenspiele und der 
Austausch mit anderen Betroffenen für transge
schlechtliche Menschen hilfreich. In Berlin gäbe 
es zum Beispiel vom SonntagsClub7 Bewer
bungstrainings, die aber leider nicht mit einem 
Bildungsgutschein zugänglich sind.

Auf die Frage was sie über Organisationsentwick
lung für ihren Bereich sagen könne, entgegnete 
Tina Lachmayr, dass im Förderprogramm „Integ
ration durch Qualifizierung“ eine teilweise enge 
Kooperation mit Jobcentern und Arbeitsagentu
ren im Bereich interkulturelle Öffnung stattfände. 

Dabei ginge es nicht nur um „Kultur und Migra
tion“, sondern auch um viele andere Punkte eines 
weiter gefassten Inklusionsbegriffs. Diese würden 
in einem DiversityManagementProzess ein
fach mit bearbeitet werden. Es gäbe generell die 
Bereitschaft, in diesem Themenfeld mit externen 
Akteuren zusammenzuarbeiten, was eine gute 
und gewinnbringende Entwicklung sei. Wenn 
sich Jobcenter oder Agenturen offensiv und enga
giert zu Vielfalt bekennen, können sich innovative 
Ideen leichter durchsetzen.

In den letzten Jahren sei die Zahl der Beschäf
tigten mit Migrationshintergrund von 8% auf 
16% gestiegen. Sie hätten ein großes Portfolio 
an Qualifizierungen und Trainings. Oft seien es 
auch einfach ganz praktische Lösungen, die den 
interkulturellen Prozess und die Öffnung zur 
Vielfalt befördern. Zum Beispiel muttersprachli
che InfoAbende, Übersetzen bestimmter In
halte in einfache Sprache, das Überarbeiten des 
Dolmetschersystems oder eine Veränderung der 
Eingangszone.

Ihre Empfehlung lautete: Da es kein flächende
ckendes Bekenntnis oder den Aufruf gibt, sich 
interkulturell oder im Sinne von Diversity zu 
öffnen, würde es ihre Arbeit extrem erleichtern, 
wenn zu einer Art Verpflichtung auf zentral ge
steuerter Ebene käme; einem Bekenntnis zu inter
kulturellen oder DiversityÖffnungsprozessen. Sie 
bräuchten eine stärkere Vernetzung: Innovative 
Ansätze, Vorgehensweisen und Erfahrungen soll
ten gesammelt und gebündelt werden und allen 
zugänglich sein.

Nora Ratzmann hinterfragte noch einmal die 
Äußerungen von Frau KhabiriBohr.

1. In ihren Fallstudien in drei Berliner Jobcentern 
habe sie festgestellt, dass auf der Amtssprache 
Deutsch beharrt wurde und kein Angebot in 
anderen Sprachen bestand. Der Prozentsatz an 
Mitarbeiter�innen mit Migrationshintergrund sei 
gestiegen, was aber nicht unbedingt heiße, dass 
deren Potential auch genutzt werde. Ein Migra
tionshintergrund müsse ja nicht automatisch 
bedeuten, dass der oder diejenige interkulturell 
auch sensibel sei.

7 www.sonntagsclub.de

Franziska Müller, Antidiskriminierungsberatung Alter oder 
Behinderung, Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e.V.
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2. Interkulturelle Schulungen seien zwar hilfreich, 
aber es gäbe keine zeitlichen Valenzen, um diese 
Inhalte überhaupt in den Beratungsalltag zu 
übertragen. Es bräuchte auch mehr Supervision.

3. Kundenreaktionsmanagement: Hier stelle sich 
die Frage, inwiefern das Kundenreaktionsma
nagement das richtige Beschwerdeelement ist, 
da es in den Jobcentern gibt es nun einmal eine 
sehr starke Machtungleichheit zwischen den 
Kund�innen, also den Leistungsbeziehenden und 
den Mitarbeiter�innen gäbe. Inwiefern können 
problematische Punkte über ein Kundenreakti
onsmanagement erfasst werden?

Shirin-Kabiri-Bohr entgegnete, dass natürlich 
nach Recht und Gesetz gearbeitet werden müsse. 
Es gäbe bestimmte Regeln und natürlich werde 
man nicht immer dem Einzelfall gerecht. Den
noch sei es wichtig, dass einen Zugang zu haben; 
auch die Verbände leisten da einen ganz wichti
gen Beitrag. Bei internen Weisungen könne man 
Probleme gegenüber meiner nächsten Organisa

tionseinheit ansprechen und dafür kämpfen, dass 
sich Veränderungen einstellen. Für Menschen mit 
Behinderung gäbe es speziell geschulte Mitarbei
ter�innen. Nicht alle diese Themen seien jedem 
im Arbeitsalltag ständig bewusst. Dafür gäbe es 
Spezialist�innen, Ansprechpartner�innen mit 
dieser Kompetenz in den entsprechenden Jobcen
tern. Ihre Empfehlung als Arbeitsagentur an die 
Jobcenter lautete, möglichst viele Mitarbeiter�in
nen mit diesen Kompetenzen auszustatten.

In einem ihrer Jobcenter sei jetzt ein eigenes, 
speziell geschultes Team aufgebaut. Supervision 
sei ein wichtiges Instrument. Das gäbe es in der 
Arbeitsagentur als Angebot, sei aber noch nicht so 
verbreitet. Es gäbe kollegiale Fallberatung, um ge
genseitig von unseren Erfahrungen zu profitieren. 
Die Bundesagentur habe sich 2007 der „Charta der 
Vielfalt“ verpflichtet. Das bedeute, es gäbe überall 
AGGBeauftrage, sowie BCAs und Migrationsbe
auftragte in den Jobcentern und Arbeitsagenturen. 
Gerade da, wo wir es mit Vielfalt zu tun haben, 
brauchen wir auch höhere Kompetenzen.
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Arbeitsgruppe I
Professionalisierung als Schlüssel zum Abbau von 
Diskriminierungsrisiken? Die Rolle von Weiterbil
dung, Trainings und DiversityMaßnahmen in Job
centern und Arbeitsagenturen
Moderation:  Dr. Claudia Neusüß, compassorange GmbH

Input 1:   Steffen Niemann, Zentrale der Bundesagentur für Arbeit, Leitung Personal
Input 2:   Dr. Katrin Vogel, Tina Lachmayer, IQ Fachstelle Interkulturelle  
  Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung, VIA Bayern
Input 3:   Cristina Torres Mendes, basis & woge e.V.

Leitfragen:

 ▬ Welche Schlüsselkompetenzen / Welches 
Fachwissen benötigen Fachkräfte, um diskri-
minierungssensibel handeln und beraten zu 
können?

 ▬ Welche Themen müssen noch verstärkt ange-
gangen werden?

 ▬ Welche Erfahrungen gibt es mit Fortbildung zu 
diskriminierungsrelevanten Themen mit Fach-
kräften der Bundesagentur für Arbeit?

 ▬ Welche Formate der Professionalisierung sind 
sinnvoll (Workshops, Supervision, Peer to Peer 
Learning etc.)?

 ▬ Wie kann die Professionalisierung in diesem 
Kontext nachhaltig institutionalisiert werden?

 ▬ Empowerment der Kund_innen als mögliche 
Strategie, um Diskriminierungsrisiken zu sen-
ken?

 ▬ Welche Möglichkeiten gibt es, Kund_innen in 
diesem Kontext zu stärken und über ihre Rech-
te zu informieren?

Zu Beginn der Arbeitsgruppe I wurden drei kurze 
Inputreferate gehalten, die aus unterschiedlichen 
Perspektiven einen Blick auf bestehende Trai
nings für Mitarbeiter�innen in Jobcentern und 
Arbeitsagenturen werfen und bisherige Erfahrun
gen und Erfolgskriterien schildern.

Input 1: Steffen Niemann 

Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
stellt für ihre Mitarbeiter�innen verschiedene Bil
dungsprodukte zur Verfügung wie zum Beispiel 
Fortbildungen, Selbstlernmodule und webba
sierte Trainings. Der Erwerb von Diversity und 
interkultureller Kompetenz stellt einen zentralen 
Inhalt vieler Formate dar. Der Begriff „Vielfalt“ ist 
auch bei der Vermittlung von Beratungskompe
tenz im Kundenkontakt ein Querschnittsthema. 
Angeboten werden zum einen freiwillige Formate, 
zum anderen sind diese Themen aber auch ver
pflichtender Bestandteil in der Einarbeitungspha
se. Als Beispiel sei das Projekt „Interne, ganzheitli
che Integrationsberatung“ (INGA)8 für Arbeitslose 
mit größerem Unterstützungsbedarf genannt. Die 
Qualifizierung der Mitarbeiter�innen allein löse 
das Problem jedoch noch nicht, denn ihr Ver
halten müsse auch immer im Kontext der struk

8 INGA steht für „Interne ganzheitliche Integrationsberatung“. Es handelt sich dabei um ein Vermittlungskonzept, das seit 2013 in 
NordrheinWestfalen angewendet wird. Das ganzheitliche Konzept hilft Arbeitslosen mit einem größeren Unterstützungsbedarf durch 
Trainings, Gruppenseminare, Vereinbarung von Teilzielen und eine persönlichere Betreuung/Begleitung, die auch über die Arbeitsauf
nahme hinausgeht.
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turellen Rahmenbedin gungen gesehen werden, 
sonst sei es schwierig, das in den Fortbildungen 
Gelernte im Arbeitsalltag auch umzusetzen. Hilf
reich dabei sei der TopDownAnsatz, dass auch 
die Führungs und Leitungsebene diesem Thema 
die notwendige Aufmerksamkeit und Priorität 
zukommen lässt. Antidiskriminierung muss auch 
innerhalb der Institution gelebt werden.

Input 2: Tina Lachmayr 

Die IQ Fachstelle ist Teil des Förderprogramms 
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“, das über 
16 Landesnetzwerke verfügt und in dem rund 400 
Teilprojekte organisiert sind. Ziel des Förderpro
gramms ist die Verbesserung der Arbeitsmarkt
chancen von Menschen mit Migrationshinter
grund. Ziel der Fachstelle ist unter anderem die 
interkulturelle Öffnung der Arbeitsverwaltung. 
Dazu beraten und begleiten IQ Teilprojekte 
sowohl Jobcenter als auch Arbeitsagenturen bei 
interkulturellen Öffnungsprozessen. Von Seiten 
der Fachstelle werden diesbezüglich viele Schu
lungen vor Ort angeboten, die auch auf spezifi
sche Bedürfnisse eingehen und die Ausgangslage 
berücksichtigen. Mit der Schulung „Interkulturel
le Grundsensibilisierung mit Schwerpunkt Asyl 
und Flucht“ wurden beispielsweise bundesweit 
über 9.000 Mitarbeiter�innen in Jobcentern und 
Arbeitsagenturen erreicht. Auch die Trainingsan
gebote werden regelmäßig evaluiert, um eine 
Identifikation von Durchführungsschwierigkeiten, 
wie zum Beispiel diskriminierenden Äußerungen 
von Teilnehmenden zu erreichen. Auch Verbesse
rungsmöglichkeiten bei den Rahmenbedingun
gen werden thematisiert, wie zum Beispiel die 
Aufdeckung von Informationsdefiziten über die 
Notwendigkeit dieser Trainings, den Sinn und 
Zweck von Schulungen oder die Berücksichtigung 
der Haltung der Leitungen (Notwendigkeit der 
interkulturellen Öffnung der Organisation insge
samt für den nachhaltigen Erfolg der Schulungen).

Input 3: Cristina Torres Mendes 

Bei dem Projekt migration.works handelt es 
sich um ein IQ Teilprojekt, in dem Akteure des 
Arbeitsmarktes wie Arbeitsagentur, Jobcenter, 
Jugendberufsagenturen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) zu migrationsspezifischen 
und Antidiskriminierungsthemen geschult wer
den. Diese Fortbildungstätigkeit läuft seit 2011; 
seitdem wurden Prozesse in unterschiedlichen 
Kontexten begleitet. Es wird darauf geachtet, die 
Schulungen möglichst nahe an konkreten Ar
beitsabläufen zu konzipieren. Die Inhalte und das 
jeweilige Konzept werden mit den Verantwortli
chen der Organisation abgesprochen, die meis
tens auf der mittleren Führungsebene angesiedelt 
sind. Fortbildungsformate sind in eine Grundqua
lifizierung à 6 Stunden (Unterscheidung zwischen 
Eingangszone und Leistungsabteilung) sowie 
bedarfsorientierte Angebote à 6 Stunden aufge
teilt. Als Beispiel für Fortbildungsinhalte wird auf 
das Thema „Sprache“ hingewiesen. Der Grundsatz 

„Amtssprache Deutsch“ habe Diskriminierungsre
levanz und sei nicht nur für Kunden�innen pro
blematisch, sondern auch eine Herausforderung 
für die Beratenden. Für den Erfolg der Schulun
gen sei es wichtig, dass die vermittelten Schu
lungsangebote von außen kommen, um wichtige 
Impulse der Teilnehmenden aufzugreifen und 
in Teamleitungsworkshops an die Führungse
bene weiter zu geben. Für die Nachhaltigkeit der 
Schulungen ist es von zentraler Bedeutung, dass 
es eine klare Orientierung für die Mitarbeiter�in
nen gibt, die Impulse auch umzusetzen; indem 
zum Beispiel vorhandene Handlungsspielräume 
(z.B. Inanspruchnahme von TelefonDolmetscher
diensten) auch tatsächlich genutzt werden. Mit 
dem Thema „(Anti) Diskriminierung“ muss auf 
eine selbstverständliche Art und Weise in Organi
sationen und Institutionen umgegangen werden, 
um eine gelebte Antidiskriminierungskultur zu 
erreichen.
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Arbeit in Kleingruppen: 

Im Anschluss an die Inputreferate wurden in vier 
Kleingruppen in jeweils zwei Dialogrunden (à 15 
min) diskutiert. Anschließend wurden die Ergeb
nisse in der großen Runde zusammengetragen. 
Die meisten Beiträge beschäftigten sich mit der 
Frage, welche Kriterien Voraussetzung für den 
Erfolg von Schulungen sind und wie Mitarbei
ter�innen besser zur Teilnahme motiviert werden 
könnten.

1.  Übergreifende Kriterien für erfolgreiche Pro-
fessionalisierungsformate::

 ▬ Die Bedarfsorientierung der Formate: Bei der 
Konzeption und Durchführung müssen die 
unterschiedlichen Ausgangslagen in einzelnen 
Arbeitsagenturen/ Jobcentern berücksich-
tigt werden, also inwieweit das Thema in der 
Vergangenheit bereits bearbeitet wurde. Hier 
sind einzelne Arbeitsagenturen/Jobcenter zum 
Beispiel mit migrationsspezifischen Fragestel-
lungen schon sehr weit.

 ▬ Der Praxisbezug von Trainings: Es muss klar 
sein, inwiefern die Trainings für den Ar-
beitsalltag der Mitarbeitenden wichtig sind und 

- im besten Fall - inwiefern die Mitarbeitenden 
auch selbst davon profitieren können (zum 
Beispiel im Nebeneffekt: Aufklärung auch über 
das eigene Recht auf Nicht-Diskriminierung).

 ▬ Die Berücksichtigung und Erklärung des 
Kontextes der Schulung: Was ist der Anlass für 
die Schulung? Warum muss (ausgerechnet) ich 
daran teilnehmen? Der Begriff „(Anti-)Diskri-
minierung“ löst bei manchen Mitarbeiter_innen 
eine Angsthaltung aus, weil es als impliziter 
Vorwurf verstanden wird.

 2.  Strukturelle Rahmenbedingungen erfolgrei-
cher Professionalisierungsformate:

 ▬ Einbindung in Organisationsstruktur: Zur 
Gewährleistung der Nachhaltigkeit und der 
Implementierung des Gelernten müssen die 
Formate in der Struktur der Einrichtungen 
verankert werden, zum Beispiel in Form von 
Train-the-Trainer-Formaten; Angebote müssen 
regelmäßig evaluiert werden.

 ▬ Selbstverständlicher Umgang mit dem The-
ma „Antidiskriminierung“ in der Organisation: 
Enttabuisierung durch gelebte Antidiskrimi-
nierungskultur, um Berührungsängste bei den 
Mitarbeiter_innen mit entsprechenden Schu-
lungsinhalten abzubauen. Es kann zum Beispiel 
klar gemacht werden, dass es auch strukturelle 
Diskriminierungsrisiken gibt, die nicht auf die 
Haltung oder das Verhalten einzelner Mitarbei-
tender zurückzuführen sind.

 ▬ Berücksichtigung der Rolle der Arbeitsbedin-
gungen: Für die Schulungen muss entspre-
chend Zeit vorhanden sein. Befristete Arbeits-
verhältnisse und Fluktuation gefährden den 
Schulungserfolg.

 ▬ Nutzung bestehender Formate: Es sollte 
geprüft werden, inwiefern im Rahmen beste-
hender Formate (wie zum Beispiel Supervision, 
bestehende Weiterbildungsangebote) auch 
diskriminierungsrelevante Aspekte angespro-
chen werden können.

Diskussionssituation in Arbeitsgruppe I
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3.  Erfolgskriterien im Zusammenhang mit Ver-
netzung/Austausch/Informationsfluss

 ▬ Um Kund_innen zu stärken, sich gegen er-
fahrene Diskriminierung zu wehren, ist es aus 
Sicht der Teilnehmer_innen der AG I wichtig, 
zivilgesellschaftliche Verbände oder Vereine 
mit einzubeziehen, um bei der Konzeption der 
Formate die Expertise der „betroffenen“ Com-
munities zu berücksichtigen und entsprechend 
effektive Qualifizierungsmaßnahmen zu gestal-
ten. Dies setzt aber voraus, dass diese oftmals 
ehrenamtlich arbeitenden Vertretungen auch 
nachhaltig finanziert werden und die Unter-
stützung bekommen, die sie brauchen. Dazu 
ist eine Vernet-zung und ein kontinuierlicher 
Austausch von Jobcentern und Arbeitsagentu-
ren nötig.

 ▬ Wünschenswert ist zudem eine stärkere Ver-
netzung und ein kontinuierlicher Austausch von 
Jobcentern und Arbeitsagenturen über erfolg-
reiche Formate.

 ▬ Verbesserung des Informationsmanagements 
sowohl nach innen (Welche Angebot gibt es? 
Was bringen diese?) und nach außen (Klar-

machen: Wir sind für dieses Thema offen und 
sensibilisiert).

4.  Inhalte von Professionalisierungsformaten:

 ▬ Voraussetzung ist zunächst einmal die Vermitt-
lung von Grundqualifikationen für den Umgang 
mit Kund_innen (Beratungskompetenz)

 ▬ Berücksichtigung von Emotionen / Haltungen 
in den Schulungen: Es geht bei diesem Thema 
nicht nur um das Vermitteln von Wissen, son-
dern auch um die Reflexion eigener Einstellun-
gen, Haltungen und Meinungen.

5.  Für eine erfolgreiche Umsetzung von Professi-
onalisierungsformaten und die Motivation zur 
Teilnahme, sollte sich zudem mit folgenden 
Fragen beschäftigt werden:

 ▬ Wer bestimmt über die Inhalte der Qualifikati-
onsmaßnahmen?

 ▬ Wer bestimmt darüber, wer an diesen Qualifi-
kationsmaßnahmen teilnimmt, beziehungswei-
se teilnehmen (muss)?
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Arbeitsgruppe II 
Diskriminierungsrisiken durch 
Beschwerdemöglichkeiten und Beratung begegnen
Moderation: Heike Fritzsche, ADS 

Input 1: Alexander Schneider, Zentrale der Bundesagentur für Arbeit,  
 Stab Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Input 2: Birte Weiß, Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd)
Input 3: Georgi Ivanov, Diana Botescu, Amoro Foro e.V.
Input 4: Monika Chmielewska-Pape, Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für  
 Migration, Flüchtlinge und Integration, Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer,  
 Modellprojekt mit der Bundesagentur für Arbeit zur Analyse von Beschwerden aus  
 den EU-migrationsspezifischen Beratungsstellen im Kontext Arbeitsverwaltung)

Leitfragen:

 ▬ Wohin können sich Betroffene bei Diskriminie-
rung durch Jobcenter und Arbeits agenturen 
wenden? Ist das Kundenreaktionsmanagement 
ausreichend?

 ▬ Welche Unterstützungsmöglichkeiten haben 
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt?

 ▬ Ist es sinnvoll weitere Beauftragte ähnlich den 
Beauftragten für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt für andere Merkmale einzurichten?

 ▬ Wie können Antidiskriminierungsberatungs-
stellen Betroffene bei Diskriminierung durch 
Jobcenter und Arbeitsagenturen unterstützen?

 ▬ Was braucht es, um die Möglichkeiten von 
Beratungsstellen bei Diskriminierung durch die 
öffentliche Arbeitsverwaltung zu erweitern?

 ▬ Welche gesetzlichen Änderungen sind notwen-
dig?

 ▬ Wie wirkt sich Arbeitgeberdiskriminierung auf 
die Vermittlungsarbeit der Fachkräfte aus?

 ▬ Wie kann gegen Arbeitgeberdiskriminierung 
durch die öffentliche Hand vorgegangen wer-
den?

In der Arbeitsgruppe II gab es 4 Inputs und 
lebhafte Diskussionsrunden mit informativen 
Feedbacks. Die Frage, wie man Diskriminierungs
risiken durch Beschwerde und Beratung verbes
sern kann, wurde in einem ersten Schritt durch 
folgende Aspekte beleuchtet:Wohin kann man 
sich momentan innerhalb der Jobcenter oder 
Arbeitsagenturen wenden? Und inwiefern können 
diese Strukturen jetzt schon die Beratung unter
stützen, wenn Beschwerden aufkommen?

In einem zweiten Schritt ging es dann darum, 
herauszufinden, wie diese Angebote noch besser 
ausgestaltet werden können, um den Betroffe
nen effektiver und schneller zu helfen. Was ist 
also nötig, um diese Angebote durch ein internes 
Beschwerdemanagement, aber auch durch den 
Austausch mit externen Beratungsstellen zu 
optimieren?

Input 1: Alexander Schneider 

Alexander Schneider von der Zentrale der Bun
deagentur für Arbeit, Stab Chancengleichheit gab 
zunächst einen Überblick zu den Strukturen der 
Jobcenter und Arbeitsagenturen (>siehe Präsen
tation im Anhang).

Der Stab Chancengleichheit versteht sich als 
kompetenter Dienstleister für alle internen und 
externen Akteur�innen auf dem Arbeitsmarkt. Er 
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agiert fachübergreifend, damit die Gleichstellung 
von Frauen und Männern als durchgängiges Prin
zip, Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und die 
Förderung von Vereinbarkeit von Beruf und Fa
milie nachhaltig verankert werden kann. Alexan
der Schneider referierte über die momentanen 
Strukturen der Arbeitsagenturen und Jobcenter 
und konzentrierte sich zunächst auf die Rolle der 
Beauftragten für Chancengleichheit (BCA).

Die BCAs wenden bereits jetzt schon ihrer Ar
beitspraxis DiversityMaßnahmen an und fühlen 
sich über den Aspekt der Geschlechtergerechtig
keit hinaus für ein breiteres Spektrum an Diver
sity zuständig. Die Arbeitsagentur sieht sich als 
eine lernende Organisation. Sie versteht sich als 
Multiplikator von Diversity und Antidiskrimi
nierungsfragen, sowohl nach innen als auch nach 
außen. Die Vernetzung zu externen, unabhängi
gen Beratungsstellen stellt eine wichtige Funktion 
dar. Die Öffnung, die als Handlungsempfehlung 
von der Studie gegeben wird, wird hier schon 
gelebt, aber natürlich gibt es immer noch Ver
besserungsmöglichkeiten. Die BCAs sind jedoch 
keine Beschwerdestelle, dafür gibt es in jeder 
Arbeitsagentur und Jobcenter das Kundenreakti
onsmanagement.

Das Kundenreaktionsmanagement und die Mög
lichkeiten, dieses zu verbessern, stand vielfach 
in der Diskussion. Wie können Beschwerdeme
chanismen, die Unterstützung der Betroffenen 
verbessert werden? Es wurde betont, dass einiges 
schon funktioniert, aber alle Beteiligten waren 
sich einig, dass.es unter dem Aspekt „Transparenz“ 
noch Luft nach oben gibt. Angebote sollten be
kannter und nachvollziehbarer gemacht werden. 
Kund�innen sollten wissen, dass es das Kundenre
aktionsmanagement gibt und man sich dort auch 
hinwenden kann. Das Ganze sollte niedrigschwel
lig und barrierefrei sein. Den Kund�innen sollte 
klar sein: Was passiert mit den Beschwerden? 
Wie arbeiten wir? Beschwerden können durch
aus auch bürokratische Abläufe beschleunigen, 
wie ein Beispiel aus Bautzen gezeigt hat. Wenn 
Beschwerden schnell zum Fachvorgesetzten oder 
der Teamleitung weitergeleitet und dort gleich 
bearbeitet werden; können auch eventuelle 
Missverständnisse zügiger aufgeklärt werden. Ziel 
wäre also ein flexibleres, schnelleres Reagieren 
auf die Anliegen der Kund�innen. Weitere Ideen 
wären: Ein interner Kummerkasten für anonyme 
Beschwerden und eine ClearingStelle im eigenen 
Haus.

Inputgebende in der Arbeitsgruppe II
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Input 2: Birte Weiß 
Input 3: Diana Botescu/Georgi Ivanov 

Von zwei unabhängigen Beratungsstellen, an die 
sich Betroffene wenden können, kam der zweite 
und dritte Input durch Vertreter zweier unab-
hängiger Beratungsstellen, an die sich Betroffene 
wenden kommen, wenn sie Diskriminierung in 
der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter erleben.

Diana Botescu/Georgi Ivanov (Amoro foro e.V.) 
(siehe Präsentation im Anhang) und Birte Weiß, 
(basis & woge/advd) (siehe Präsentation im 
Anhang) schilderten noch einmal eindrücklich, 
welche Fallmuster vorkommen:

 ▬ Verweigerung der Antragsannahme
 ▬ Bestimmte Zuschreibungen und Unterstellun-

gen
 ▬ Einforderung nicht mehr existierender, not-

wendiger Dokumente, was vor allem EU-Bür-
ger_innen betrifft.

 ▬ Leistungsverweigerung

Diese Muster, so betonte Birte Weiß, seien aus 
der Sicht professioneller Beratungsstellen keine 
Einzelfälle. Unabhängige Beratungsstellen hätten 
einen Strukturblick auf diese Formen von Diskri
minierung, weil es ja ihre Aufgabe sei, in genau 
diesen Fällen weiter zu helfen. Ihr Wunsch war, 
dass diese Erfahrungen, die die unabhängigen 

Beratungsstellen schon lange machen, gesehen 
und ernst genommen werden und zwar über 
den Einzelfall hinaus. Ihr Wunsch war, dass man 
daraus lernen kann und die BCAs aus diesen 
Fällen auch etwas mitnehmen. Unabhängige Be
ratungsstellen sind für viele Betroffene wichtige 
Anlaufstellen, weil eben einige Ratsuchende in die 
Behörden kein Vertrauen haben. Sie formulierte 
den Wunsch, dass beide Beratungsangebote bes
ser miteinander vernetzt sein sollten. Wer macht 
was? Wer hilft wo? Es herrschte Einigkeit bei allen 
Teilnehmer�innen, dass eine bessere Vernetzung 
für die Sache gewinnbringend sei, denn nur auf 
diese Weise könne man den Blick des anderen für 
die eigene Arbeit nutzbar machen.

Verbesserung der Kommunikation 

Sowohl intern, also innerhalb der Jobcenter und 
Arbeitsagenturen, als auch bei den externen 
Ansprechpartnern/Beratungsstellen ist eine 
generelle Verbesserung der Kommunikation 
wünschenswert. Den Kund�innen soll klar sein, 
was ihre Rechte sind und wie man sie anwenden 
bzw. einfordern kann; ebenso die dafür notwendi
gen Schritte und die jeweiligen Ansprechpartner 
innerhalb der Behörde. Unter diesem Punkt kann 
auch noch der Aspekt „Beratung auf Augenhöhe“ 
subsumiert werden.

Blick in eine Dialogrunde der Arbeitsgruppe II
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Input 4: Monika Chmielewska-Pape 

Um mit dem Beschwerdemanagements gegen 
Diskriminierungsrisiken vorzugehen, ist auch 
eine entsprechende Qualifizierung der Mitarbei
ter�innen notwendig. Zu diesem Punkt referierte 
in einem vierten Input Monika Chmielewska-Pape, 
Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregie
rung für Migration, Flüchtlinge und Integrati
on, Gleichbehandlungsstelle EUArbeitnehmer, 
Modellprojekt mit der Bundesagentur für Arbeit 
zur Analyse von Beschwerden aus den EUmigra
tionsspezifischen Beratungsstellen im Kontext Ar
beitsverwaltung (siehe Präsentation im Anhang) 
am Beispiel des rechtlichen Status der EUBür
ger�innen. Die notwendige Qualifizierung der 
Mitarbeiter�innen spielt gerade im Zusammen
hang mit dem rechtlichen Status von EUBürgern 
eine große Rolle. Diese schwierige Rechtslage ist 
nur unzureichend bekannt, wie Monika Chmie
lewskaPape eindrücklich schilderte. Hier gäbe 
noch viel Qualifizierungsbedarf, sowohl bei den 
unabhängigen Beratungsstellen, als auch bei den 
Arbeitsagenturen und Jobcentern.

Damit hier Handlungssicherheit entsteht, sind 
folgende Aspekte zu beachten:

 ▬ Welche Dokumente darf ich denn überhaupt 
anfordern?

 ▬ Welche gelten eigentlich gar nicht mehr?
 ▬ Wie ist der rechtliche Status?
 ▬ Hab ich das Recht auf einen Dolmetscher? 

Muss ich das proaktiv anbieten?

Die Frage des sprachlichen Zugangs, die Frage der 
Dolmetscherleistung ist generell ein zentraler 
Punkt. Es ist wichtig, dass Klarheit herrscht, also 
die Mitarbeiter�innen auch in Hinblick auf dis
kriminierungssensible Themen qualifiziert sind, 
um rechtliche Handlungssicherheit und adres
satengerechte Beratung umzusetzen. Sie müssen 
Hemmschwellen erkennen und Sprachbarrieren 
abbauen. Eine weitere Idee ist der proaktiv aufsu
chende Handlungsansatz für die Mitarbeiter�in
nen von Arbeitsagenturen und Jobcentern, um 
diese noch einmal zu stärken. Dorthin zu gehen, 
wo die Kund�innen in ihrem Lebensalltag stehen 
und dort über die jeweiligen Angebote zu infor
mieren. Bei Konfliktfällen, sollte ein leichterer 
Wechsel zu einem neuen Ansprechpartner mög

Gesprächsrunden der Teilnehmenden während der Mittagspause
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lich sein, um bestimmte Konflikte gar nicht erst 
entstehen oder eskalieren zu lassen. Hier wäre 
also eine größere Flexibilität wünschenswert.

Eine Untergruppe der AG II hatte noch einmal die 
Möglichkeit einer SGBErweiterung empfohlen; 
dies sei in Hinblick auf Beschwerdemöglichkeiten 
ein guter und notwendiger Weg. Weiterhin wurde 
auch betont, dass die Handlungsempfehlung ei
ner unabhängigen Ombudstelle wohlwollend zu 
prüfen sei. Dazu bedarf es zwar einer gesetzlichen 
Grundlage, aber das würde einmal innerhalb der 
Struktur eine gewisse Unabhängigkeit der Be
schwerde schaffen, die jetzt fehle.

Folgende Handlungsempfehlungen zu Beschwerde 
und Beratung wurden formuliert:

 ▬ Funktion der BCA weiter entwickeln: zu einer 
Beauftragten für Chancengleichheit und zur 
gleichheitsgerechten Teilhabe

 ▬ Stärkere Beteiligung der BCA an Maßnahme-
nentwicklung und –planung sowie Personal-
entwicklung

 ▬ Aufgabenspektrum der BCA in Arbeitsagentu-
ren und Jobcentern einheitlich regeln

 ▬ Ausbau des vorhandenen Beschwerdemanage-
ments zu Beschwerdestellen

 ▬ Einrichtung von Beschwerdestellen im SGB III 
und SGB II verbindlich vorschreiben

 ▬ Einrichtung einer Schlichtungsstelle bei der 
ADS (in Anlehnung an § 16 BGG))

Die zentralen Stichworte in Bezug auf Beschwer
demöglichkeiten und Beratung waren in der AG 
II: Transparenz, Kommunikation und ein besse
res Vernetzen der unabhängigen Stellen und der 
Strukturen, die es schon jetzt in der Arbeitsver
waltung und vermittlung gibt.
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Arbeitsgruppe III
Kennzahlen und Beratung: wie viele Vorgaben sind 
nötig, wie viel Ermessen ist möglich?
Moderation:  Nathalie Schlenzka, ADS 
Input 1:   Prof. Dr. Dorothee Frings, Hochschule Niederrhein 
Input 2:   Marco Puxi, Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, Büro Berlin

Input 3:   Dr. Sebastian Brandl, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Schwerin

Leitfragen:

 ▬ Welche Diskriminierungsrisiken bergen die 
Kennzahlensteuerung bzw. die Zielsteuerung in 
Hinblick auf den Beratungsprozess?

 ▬ Welche Diskriminierungsrisiken ergeben sich 
speziell für Neuzugewanderte und Menschen 
mit Behinderungen aus den rechtlichen Grund-
lagen der Arbeitsvermittlung?

 ▬ Wie kann der fehlenden Individualisierung 
und Transparenz in Beratungsprozessen etwas 
entgegengesetzt werden?

 ▬ Welche gesetzlichen Änderungen sind notwen-
dig?

 ▬ Wo kann in der Praxis in Hinblick auf Verände-
rungen angesetzt werden?

 ▬ Welche Rolle spielt eine verbesserte Zusam-
menarbeit an Schnittstellen in diesem Kontext? 

Blick in die Arbeitsgruppe III
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Input 1: Marco Puxi 

Marco Puxi thematisierte das Spannungsverhält
nis zwischen Gleichbehandlung und effektivem 
Nachteilsausgleich, dessen Gewährung auch 
eine Frage von Erfahrung und Sensibilität sei. Er 
bewertete die Diskriminierungsrisiken durch 
Kennzahlen eher gering und betonte die größere 
Relevanz in dem Verhältnis der arbeitsmarktpoli
tischen Ziele untereinander:

 ▬ Kurzfristige Integrationserfolge versus Nach-
haltigkeit von Integrationen.  
Hier kommt es oft zu kurzfristigen Drehtüref-
fekten, wenn der Betroffene nach einem halben 
Jahr wieder vorstellig wird. Es sollte eine stär-
kere Nachhaltigkeit angestrebt werden.

 ▬ Ziele auf der Individualebene versus Ziele auf 
struktureller Ebene. 
Hier kommt es oft zu Widersprüchen zwischen 
individuellen Bedürfnissen und der institutio-
nellen Vermittlungsnotwendigkeit.

 ▬ Outputversus Ergebnisversus Prozessziele

Forderung: 

Um Diskriminierungsrisiken zu senken ist eine 
neue Fachlichkeit in Beratung und Vermittlung 
erforderlich. 

Input 2: Prof. Dr. Dorothee Frings 

Professorin Frings thematisierte die Notwendig
keit einer schriftlichen Begründung von Ermes
sensentscheidungen.

1. Grundlage des Rechtsstaats ist das Bild der 
aufgeklärten Bürger�innen, die um ihre Rechte 
wissen und diese bei Bedarf einfordern können. 
Die Verwaltung handelt dazu spiegelbildlich 
transparent und legt die Grundlagen und Kriteri
en offen.

2. Das gesamte Sozialrecht ist geprägt von Rechts
ansprüchen. Diese sind verfassungsrechtlich 
geboten, weil zumindest die Gewährleistung von 
Grundrechten durch einen gesetzlichen Anspruch 
gesichert sein muss9. Betroffen ist hier sowohl 
das Grundrecht der Berufsfreiheit als auch der 

Input Marco Puxi, (Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, ISG)

9 Zur Existenzsicherung BVerfG v. 18.7.2012 – 1 BvL 10/10.
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Menschenwürde, soweit es um den Zugang zum 
Arbeitsmarkt geht.

3. Dienstleistungen bedürfen aber sehr stark einer 
Individualisierung und damit auch eines gewis
sen Beurteilungs und Entscheidungsspielraums 
auf Seiten der Sozialverwaltung. Hieraus erwach
sen jedoch zwangsläufig Diskriminierungsrisiken, 
denen besonders sensibel begegnet werden muss. 
Im Wissen um diese Risiken, stellt das Verfahrens
recht hohe Anforderungen an die Ermessensent
scheidungen. Die Entscheidungskriterien müssen 
klar erkennbar sein und sich ernsthaft mit der 
Perspektive, den Bedarfen und Positionen der An
spruchssteller auseinandersetzen. Geschieht dies 
nicht, fällt also die Ermessensbetätigung aus, so ist 
die Entscheidung schon deshalb rechtswidrig.

4. Die Anspruchsteller�innen können eine Er
messensentscheidung aber nur dann überprüfen, 
wenn sie die Begründung kennen; folglich ist die 
schriftliche Begründung selbstverständlicher 
Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips. Die Anspruch
steller�innen haben ein Anrecht auf diese Be
gründung, meist wissen die Betroffenen dies aber 
nicht. Selbst den Mitarbeiter�innen der Arbeits
verwaltung ist dieses Recht fremd, weil es in den 
Dienstanweisungen nicht deutlich benannt wird. 
Belegt wird dies auch durch die Auseinanderset
zung um die Eingliederungsvereinbarung. Auch 
hier gibt es keine Information und Aufklärung 
über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang 
mit dem Abschluss.

5. Die Konsequenz ist nicht etwa eine neue 
Papierflut, sondern vor allem ein bewussterer 
Umgang mit der Rechtsposition der Arbeitssu
chenden. Gute Information über die bestehenden 
Möglichkeiten und die nicht bestehenden, die 
Kriterien und die Gründe für jede Überlegung, 
sind die beste Grundlage um einen Konsens zu 
erreichen. Wird dieser erreicht, bedarf es keines 
Bescheids. Aber das Wissen um das Recht darf 
nicht verborgen werden. Arbeitsuchende sind 
nicht der Entscheidung ausgeliefert, sondern ihre 
Anliegen und Perspektiven müssen ernst genom
men werden.

6. Problematisch ist das Antragserfordernis für 
eine Eingliederungsmaßnahme10 einerseits und 

die Ausgestaltung der Eingliederungsvereinba
rung als Aushandlungsprozess anderseits, bei 
dem das Recht, Anträge zu stellen, nicht deutlich 
erkennbar ist. Ein Beteiligungsrecht kann aber 
nur auf der Basis umfassender Informationen 
über die gesetzlichen Eingliederungsinstrumente 
und die örtlich verfügbaren Maßnahmen effektiv 
ausgeübt werden. Menschen, die ihre Wünsche 
und Ansprüche schlechter artikulieren kön
nen – sei es aufgrund von Informationsdefiziten 
oder Kommunikationshürden –, trifft dabei ein 
erhöhtes Risiko, ihre Perspektive nicht einbringen 
zu können.

Input 3: Prof. Dr. Sebastian Brandl 

Professor Brandl ging auf folgende Aspekte ein:

1. Diskriminierungsrisiken

Um Diskriminierungsrisiken abzubauen, lassen 
sich die Empfehlungen im Bericht der ADS und 
die teils weiterführenden Vorschläge in der Studie 
von Brussig/Frings in bezug auf das Beraterhan
deln wie folgt zusammenfassen:

 ▬ Eine Ursache für Diskriminierungsrisiken liegt 
in der unzureichenden Professionalisierung der 
Berater_innen und noch weiter zu entwickeln-
der, noch nicht passgenauer Kennzahlen.

 ▬ Es benötigt stärker sensibilisierter und geschul-
ter Mitarbeiter_innen und mehr spezialisier-
ter Berater_innen, die Kunden umfassender 
informieren und beraten und mit diesen, bei 
verringertem Betreuungsschlüssel, stärker indi-
vidualisierte Dienstleistungen erbringen.

Individuellere Beratung, spezialisierte Berater�in
nen, Professionalisierung, Weiterbildung, Supervi
sion, Kooperation mit Dritten etc. benötigen Zeit 
und Ressourcen. Deshalb sollte man auch über die 
notwendigen (personellen) Ressourcen sprechen, 
die man braucht, um dies umzusetzen.

Könnte in der weiteren Professionalisierung der 
richtige Weg liegen, um Diskriminierungsrisiken 
im Sinne qualifizierter individueller Dienstleis
tungen zu verringern? Der Arbeitsverwaltung 
liegt eine Vielzahl an Forschungsberichten zu Mo
dellprojekten und besonderen Dienstleistungen 

10 § 37 SGB II, BSG vom 05.08.2015  B 4 AS 46/14 R

Arbeitsgruppe III 33



vor, die diese Frage bejahen11. Die Hochschule der 
Bundesagentur für Arbeit in Schwerin und ihre 
Vorgängerorganisation qualifizieren seit über 40 
Jahren Beschäftigtenberater�innen. Die Bundes
agentur für Arbeit betreibt einen hohen Aufwand 
für Schulung, Weiterbildung und Zertifizierung, 
etwa der INGABerater�innen.

Beschäftigtenberater�innen sind keine klassi
schen professionals wie Mediziner, sondern als 
abhängig Beschäftigte organisatorisch einge
bunden. Dennoch müssen sie sich ähnlich zu 
Professionen ständig mit lebenspraktischen 
Problemlagen auseinandersetzen, können aber 
nicht autonom Leistungsstandards für die eigene 
Tätigkeit setzen. In ihrer Kernpraxis als semipro
fessionals folgen sie dabei eigenen Maßstäben 
und Regeln12. Dabei geht es um die Erbringung in
dividueller Dienstleistungen bei Ausweitung der 
Möglichkeiten situativer eigener Entscheidungen. 
Die Beschäftigungsberater�innen arbeiten auf 
Grundlage hohen Erfahrungswissens und Spezia
listentums, aufgeladen um erhöhte Sensibilität für 
Diskriminierungsgefahren. 

Baut man nun diese Rolle aus, sollte man folgen
des beachten: Individuellere Dienstleistungen 
verlangen ein höheres Maß an Kompetenz. Dies 
bedeutet zweierlei: Qualifikation und Zuständig
keit. Hier sollte es nicht nur um einzelne Qualifi
zierungsbausteine gehen, sondern um die Festi
gung eines professionellen Selbstbewusstseins, 
das die Summe der Einzelkompetenzen rahmt 
und integriert. Das kann auch als Haltung, pro
fessioneller Habitus und Berufsethos bezeichnet 
werden. Dieses Selbstbewusstsein beinhaltet eine 
Orientierung an Qualitäts und Verhaltensnor
men, die mitunter in Konflikt zu organisationalen 
Vorgaben stehen können, aber nicht müssen. 
Man kann also davon ausgehen, dass Organisati
onen auf die professionelle Haltung ihrer Bera
ter�innen umso mehr angewiesen sind, je größer 

der Anspruch auf die Erbringung individueller 
Dienstleistungen ist. Zugleich muss eine Organi
sation deren Anspruch auf Selbstständigkeit auf 
ein Maß reduzieren, das ihre eigene Steuerungs
fähigkeit nicht gefährdet. Es braucht also eine 
austarierte gelenkte Autonomie.

Prof. Dr. Brussig und Prof. Dr. Frings regen in 
ihrer Studie an, einen über die Arbeitsagenturen 
und Jobcenter hinaus offenen Berufsverband 

„Arbeitsvermittlung“ auf den Weg zu bringen. 
Dieser soll der beständigen Reflektion und Wei
terentwicklung fachlicher Standards dienen und 
Erfahrungen der Praxis in die Qualifizierung der 
Fachkräfte rückvermitteln. Solche Verbände sind 
nicht neu. Die Bundesanstalt für Arbeit arbeitet 
etwa bei der Deutschen Gesellschaft für Care und 
Case Management (DGCC) mit, die die fachlichen 
Standards der Fallmanagerqualifizierung setzt.

Über kollegiale Fallberatungen und Supervision 
hinaus kann ein solcher Verband eine Profes
sionscommunity einschließlich Beschäftigter 
anderer arbeitsmarktrelevanter Hilfeeinrichtun
gen und der Wissenschaft zusammenbringen, die 
hilft, professionelles Selbstbewusstsein fortzuent
wickeln. Dieses Selbstbewusstsein ist im Sinne der 

„fachlichen und kommunikativen Kompetenzen“, 
so Baethge (2015)13, zur „selbständigen Gestaltung 
von Interaktionsprozessen mit Kunden“ notwen
dig.

2.  Die Bedeutung von Kennzahlen für professio-
nelle Dienstleistungserbringer:

Kennzahlen werden in der Bundesagentur für Ar
beit nicht auf einzelne Teammitglieder herunter 
gebrochen. Aber mit Kennzahlen bildet sich auf 
Agentur und Teamebene eine Aufmerksamkeits
währung im doppelten Sinn heraus. Zum einen 
werden damit Ziele unterlegt und durch Hand
lungen angesteuert, zum anderen bilden sie einen 
Teil der Beratungsarbeit ab.

11 So stellten beispielweise die Holländer Berkel und Aa (2012) fest, dass ausreichend Zeit eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass 
Beschäftigtenberater�innen nicht bloß standardisierte Verfahrensmuster aus einen Katalog anwenden, sondern  orientiert an profes
sionellen Standards  individuelle Leistungen erbringen. van Berkel, Rik und Paul van der Aa (2012): Activation Work: Policy Programme 
Administration or Professional Service Provision, in: Journal of Social Policy, Vol. 41, Issue 3, July 2012, pp. 493510. Zugleich haben 
Berkel et al. (2010) mit Blick auf das Fallmanagement ebenfalls in den Niederlanden von professionals without a profession gesprochen, 
auch wenn dies hierzulande so nicht gelten kann.

12 Vgl. Reis, Claus und Benedikt Siebenhaar, Befähigen statt aktivieren (2015): Aktueller Reformbedarf bei Zielsetzung und Aufgabenstel
lung im SGB II. Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts und Sozialpolitik der FriedrichEbertStiftung, Bonn.

13 Baethge, Martin; Wolter, Andrä (2015): The German skill formation model in transition: from dual system of VET to higher education? 
In: Journal for Labour Market Research, Vol. 48, No. 2, S. 97112.
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Der ADSBericht regt die Weiterentwicklung 
und Ausdifferenzierung des Kennzahlensystems 
einschließlich einer stärkeren Gewichtung qua
litativer Indikatoren an. Dabei soll die Kennzahl 

„Kundenzufriedenheit“ um Fragen zur Diskri
minierung zumindest zeitweise ergänzt werden. 
Flankierend zur weiteren Professionalisierung 
der Mitarbeiter�innen ist zusammen mit den 
Beschäftigungsberater�innen darüber nachzu
denken, wie eine diskriminierungsfreie Bera
tungsarbeit über die Vorschläge der ADS hinaus in 
einem Kennzahlensystem umfänglicher abgebil
det werden kann. Man könnte, etwa wie Reis und 
Siebenhaar (2015)14 es vorschlagen, überlegen, ob 
dialogische Wirkungsdiskurse hierfür geeignet 
sind.

In den Vorschlägen, die im Bericht der ADS 
zusammengefasst sind, geht es um individuellere 
Dienstleistungen, erbracht von qualifizierteren 
und sensibilisierteren Beschäftigungsberater�in
nen, deren Handeln bzw. deren diskriminierungs
freie Beratungsarbeit durch weiterentwickelte 
Kennzahlen erfasst werden soll. Meines Erachtens 
sind vielfältige Anstrengungen in diese Richtung 
in der Bunsagentur, den Agenturen und Jobcen
tern zu beobachten, beispielsweise die Dienstleis
tung INGA15, das Projekt „Mach es einfach“16, die 
Strategie „BA 2020“17 oder das Qualitative Cont
rolling.

Als Impuls zusammengefasst, sollte man im 
Sinne dieses Professionalisierungsansatzes über 
Ressourcenfragen, über Können und Dürfen, 
über Berufsverbände sowie über die Möglichkeit 
nachdenken, individualisierteres Beraterhandeln 
durch Kennzahlen angemessen abzubilden.18

Diskussion in der Arbeitsgruppe III: 

Nach den Inputs wurde im Publikum wurde kurz 
die geschildert Situation blinder und sehbehin-
derter Menschen beim im (Wieder-) Einstieg in das 
Berufsleben. Deren berufliche Integration solle 
wieder vollumfänglich an die Bundesagentur 
zurückgehen, da es in vielen Fällen Auseinan
dersetzungen und Konkurrenzen zwischen der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) und dem Jobcenter 
gäbe, was sich ungut für die Betroffenen auswirke. 
Außerdem sei es durch die hohe Fluktuation des 
Personals in den Jobcentern kaum möglich, Pro
fessionalität und Fachlichkeit für Menschen mit 
besonderen Behinderungen zu entwickeln.

An dieser Stelle warf ein Vertreter des Bundesmi
nisteriums für Arbeit und Soziales ein, dass es in 
Zukunft bei Neueinstellungen keine Befristungen 
mehr geben solle.

Anschließend entwickelte sich eine rege Diskus
sion über Kennzahlen. Einerseits wurde gesagt, es 
gäbe genug Kennzahlen. Es sei ein Problem, dass 
Jobcenter und Arbeitsagenturen mit den Regi
onaldirektionen und Ministerien Kennzahlen 
verhandeln müssen und diese zum Teil auch vor
gegeben werden. Hier gäbe es zu wenig Verhand
lungsspielraum. Als Vermittler�in müsse man oft 
eine bestimmte Integrationsquote schaffen, damit 
die Kennzahlen stimmen und Vorgaben erfüllt 
werden. Es wäre evtl. besser, diese freier und 
selbständiger verhandeln zu können. Es stelle sich 
die Frage wie die Qualität der Vermittlungsarbeit 
abzubilden sei, die ja auch existieren könne, wenn 
Vorgaben nicht erfüllt werden.

14 Vgl. Reis, Claus und Benedikt Siebenhaar, Befähigen statt aktivieren (2015): Aktueller Reformbedarf bei Zielsetzung und Aufgabenstel
lung im SGB II. Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts und Sozialpolitik der FriedrichEbertStiftung, Bonn.

15 INGA steht für „Interne ganzheitliche Integrationsberatung“. Es handelt sich dabei um ein Vermittlungskonzept, das seit 2013 in Nord
rheinWestfalen angewendet wird. Das ganzheitliche Konzept hilft Arbeitslosen mit einem größeren Unterstützungsbedarf durch 
Trainings, Gruppenseminare, Vereinbarung von Teilzielen und eine persönlichere Betreuung/Begleitung, die auch über die Arbeitsauf
nahme hinausgeht.

16 Im Modellprojekt ‚Mach es einfach‘ sollten von 2015 bis 2016 drei Agenturen für Arbeit ihre Arbeits und Dienstleistungsprozesse unter 
Beteiligung der Mitarbeiterschaft neu gestalten. Vor dem Hintergrund der Debatte um eine hohe Regelungsdichte in der BA sollten die 
Agenturen durch ein kritisches Hinterfragen von agenturspezifischen sowie zentral definierten Vorgaben bürokratischen Ballast identi
fizieren. Frei werdende Ressourcen sollten sie im Sinne einer verbesserten Zielerreichung einsetzen. Das Institut für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (IAB) und der Fachbereich „Wirkungsanalyse“ der Zentrale haben das Projekt wissenschaftlich begleitet. Im Fokus der 
qualitativen Begleitforschung standen die Erfahrungen der beteiligten Organisations und Hierarchieebenen mit der Entwicklung und 
Umsetzung von Innovationen sowie mit der gelebten Mitarbeiterpartizipation. Zusammenhänge zwischen Veränderungen zentraler 
Leistungsindikatoren des BAZielsystems und der Projektteilnahme wurden im Rahmen quantitativer Datenanalysen untersucht.

17 Bundesagentur für Arbeit (Hg.) (2013): BA 2020. Antworten auf die Fragen der Zukunft.
18 Vgl. Bender, Gerd und Sebastian Brandl (2017): Beschäftigungsorientierte Beratung im Spannungsfeld von Bürokratie und Professionali

tät. In: Zeitschrift für Sozialreform 63(1): 75101.
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Es wurde entgegnet, dass einheitliche Kennzahlen 
ja auch eine Vergleichbarkeit gewährleisten. Es 
gäbe darunter liegende Ziele, mit Indikatoren und 
darunter Analysekennzahlen, an denen niemand 
gemessen oder bewertet werde. Wenn Ziele nicht 
erreicht oder übererfüllt werden, suche man 
jedoch an dieser Stelle für eine eventuelle Erklä
rung.

Es wurde festgestellt, dass die Veröffentlichungs-
politik der Bundesagentur für Arbeit auf regiona
ler Ebene Mitarbeiter�innen in der Vermittlung 
wenig an die Hand gibt, was ermessenslenkende 
Weisungen und Kriterien für eine konkretere 
Kund�innenberatung betrifft.

An dieser Stelle betonte Prof. Dr. Dorothee Frings 
noch einmal die Wichtigkeit der Veröffentlichung 
und Begründung von Entscheidungsgrundlagen 
aus rechtsstaatlicher Sicht. Es gäbe das Informa
tionsfreiheitsgesetz und die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) müsse die Kriterien für ermessenslen
kende Weisungen fraglos veröffentlichen. Wann 

und wo werden diese Kriterien eingesetzt? Was 
passiert da? Was soll geprüft werden? Wozu die
nen bestimmte Maßnahmen, z.B. ein Sprachtest? 
Das alles müsse transparent verhandelt werden, 
da von niemandem eine Mitwirkungspflicht 
verlangen werden könne, ohne ihm die Zweck
richtung und Zweckgebundenheit einer Maßnah
me zu erklären. Wenn es dazu Vorgaben gäbe, die 
über den Einzelfall hinausgehen, müssen diese 
auf jeden Fall veröffentlicht werden.

Nathalie Schlenzka (ADS) fasste die wichtigsten 
Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe III zusammen. 
Konsens war, dass wir eine neue Fachlichkeit in 
der Beratung brauchen. Wie kann diese aussehen? 
Um die Beratung qualitativ und fachlich zu erhö
hen, brauchen wir eine bessere Finanzierung und 
mehr Ressourcen für Zeit und Personal. In diesem 
Zusammenhang gab es eine gute Nachricht von 
Seiten des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS), dass es in Zukunft bei Neuein
stellungen keine zeitlich befristeten Einstellungen 
mehr geben wird.

Hier können auch die Fachverbände eine stär-
kere Rolle spielen, wie die deutsche Gesellschaft 
für Case und Care Management DGCC und der 
Deutsche Verband für Bildungs und Berufsbera
tung e. V. (dvb), die auch das Thema „Fachlichkeit 
in der Berufsberatung“ diskutieren. Es ist wich
tig, ein Berufsethos und unabhängige Standards 
außerhalb der Bedarfe einzelner Institutionen zu 
entwickeln.

Bezüglich der Kennzahlen:

Haben wir denn schon genügend Kennzahlen, 
um Nachhaltigkeit zu messen? Im Moment wird 
nach sechs Monaten noch einmal der vermittelte 
Job überprüft. Sollten wir nicht  so ein Vor
schlag  noch einmal nach 2 Jahren nachsehen? 
Bei der Kennzahlenentwicklung sollte untersucht 
werden, ob sich nicht auch eine Variable „Exis
tenzsicherung“ finden ließe. Insgesamt stellte sich 
in unserer Gruppe bezüglich der Kennzahlen und 
der Konstrukte „Steuerung“ und „Zielsteuerung“, 
die Frage, ob denn die Ziele im SGB II/I auch 
wirklich die richtigen sind. Können diese Ziele 
wirklich die Integration in den Arbeitsmarkt im 
Sinne von Diskriminierungssensibilität gewähr
leisten oder sollte man auch darüber noch einmal 
diskutieren?

Prof. Dr. Sebastian Brandl, Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit, Schwerin
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Können Kennzahlen diese Qualität von Beratung 
abbilden?

Braucht es mehr, andere oder weniger Kennzah
len? Hier herrschte Einigkeit: Es gibt auf jeden Fall 
genug Kennzahlen. Doch sind vielleicht andere 
Kennzahlen nötig, wie zum Beispiel ein erster 
Vorschlag formulierte: Wie viel Supervision gibt 
es? Vielleicht zusätzliche Kennzahlen, die Diskri
minierungsrisiken abbilden können? Das alles 
geht in die Richtung zu sagen, nicht mehr, aber 
andere Kennzahlen.19

In diesem Zusammenhang tauchte auch folgende 
Idee auf: Können denn die Jobcenter und Arbeits
agenturen ihre Kennzahlen nicht freier verhan
deln? Können sie denn nicht ihre Ziele selbstän
diger definieren? Wie viel Spielräume muss es da 
tatsächlich geben, um auch wieder die Beratungs
qualität zu erhöhen?

Ist ein größerer Spielraum nötig, sowohl bei den 
Kennzahlen, als auch bei den Zielen und das kann 
sich dann wieder auf eine Qualitätssteigerung bei 
der es ja in der ganzen Beratung auswirken?

Spannungsfeld Ermessensentscheidung -  
Fachlichkeit

Gute Ermessensentscheidungen können na
türlich auch nur dann gefällt werden, wenn die 
Vermittler genug Erfahrung haben. Wie fälle ich 
eine Entscheidung? Herr Puxi (ISG) wies in der 
Arbeitsgruppe darauf hin: Behandle ich nach dem 
Gleichheitsgrundsatz alle gleich oder gewähre ich 
auch einen Nachteilsausgleich? Wie bringe ich 
diese Faktoren in die Frage der Ermessensgewäh
rung ein?

Ermessensentscheidung - Begründung

Dorothee Frings wandte sich noch einmal der 
Frage zu, ob Ermessensentscheidungen im Be
ratungsprozess ausreichend begründet werden 
sollten? Hier gab es Dissens, manche meinten, das 
reicht aus; andere sahen das anders. Wichtig war 
jedoch vor allem, dass für die Kund�innen die Be
gründung einer Entscheidung nicht eine freiwil

lige Leistung ist, sondern dass sie einen Anspruch 
auf Transparenz und Begründung haben.

Wenn man sich auf die Kennzahlen konzentriert, 
die für die Eingliederungsbilanz notwendig sind, 
die auch politisch gesetzlich verankert sind, hat 
man dann auf der anderen Seite vielleicht mehr 
Ressourcen frei, um sich um diese neue Fach
lichkeit zu konzentrieren und dort dann auch 
Ressourcen reinzugeben in unterschiedlichste 
Maßnahmen, wie Supervision, wie Qualifikation.

Transparenz:

Ein weiterer Punkt, der von außerhalb der Bun
desagentur für Arbeit (BA) kam, war die Frage 
nach der Transparenz. Hier wurden ganz unter
schiedliche Punkte aufgegriffen, wie zum Beispiel 
die Frage. Wie kann ich das denn wirklich von 
außen wissen? Welche Handlungsanweisungen 
gibt es? Welche Grundlagen gibt es? Sind diese 

Nathalie Schlenzka (ADS) präsentierte die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe III.

19 An dieser Stelle gab es auch eine spezifischere Empfehlung für Menschen mit Behinderung: Diese wer
den mitunter in der Beratung an Bildungsträger verwiesen, die dann nicht barrierefrei sind. Diese sollen 
es zwar sein, in der Realität verhält es sich dann aber oft anders.
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denn auch alle veröffentlicht? Hier gab es un
terschiedliche Einschätzungen: Auf der einen 
Seite veröffentlicht die Zentrale der BA relativ 
viel, was man auch alles finden kann. Doch auf 
einzelner Arbeitsagentur und JobcenterEbe
ne in den verschiedenen Bundesländern ist es 
dann doch schwieriger, zum Beispiel hinsichtlich 
Handlungsanweisungen für die Beratung. Es 
wurde festgestellt, dass es wichtig ist, zu wissen, 
auf welcher rechtlichen Grundlage eine Ermes
sensentscheidung gefällt wird. Hier lautet die 
Empfehlung an die Betroffenen, nach der recht
lichen Grundlage fragen. Diese sollte dann auch 
herausgegeben werden. Man kann sich auch an 
den Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Ein
richtung wenden, weil man nach dem Informa
tionsfreiheitsschutzgesetz das Anrecht hat, diese 
Informationen zu erhalten.

Für das Ermessen, das einen schwierigen Bereich 
darstellt, wäre es wünschenswert, stärkere Schu
lung zu erhalten, wie Ermessensentscheidungen 
getroffen werden können, damit sie wirklich zum 
Nachteilsausgleich für die Kund�innen dienen 
können. Einigkeit herrschte darüber, dass Er
messensentscheidungen umso besser ausgeführt 
werden können, je höher die Professionalität und 
die Fachlichkeit der einzelnen Fachkräfte ist. Auch 
das kann dann wieder in dem ganzen Kontext 
von Transparenz gesehen werden. Wenn man an
fängt, alle Ermessensentscheidungen klar zu be
gründen, also schriftlich zu dokumentieren, dafür 
auch Vorgaben hat und das immer wieder tut, ist 
dadurch auch die Chance gegeben, dass durch die 
Notwendigkeit der Begründung, über die ja auch 
nachgedacht werden muss, Professionalität ent
steht. Damit schließt sich ein Kreislauf. Denn, je 
besser man begründet, desto professioneller wird 
man im Kontext und desto diskriminierungssen
sibler kann man dann auch langfristig agieren.

Blick ins Publikum
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Ausgangslage: Diskriminierungsrisiken durch sozialstaatliche 
Institutionen 
• Einrichtungen des Sozialstaates sollen Ungleichheiten 

abbauen, Teilhabe gewährleisten und Chancen eröffnen. 
• Dies gilt in besonderem Maße für die öffentliche 

Arbeitsvermittlung (Arbeitsagenturen und Jobcenter). 
• Sozialstaatliche Einrichtungen können aber auch Ursache von 

Diskriminierung sein, aufgrund von 
• rechtlichen Statusunterschieden, z.B. aufgrund des Aufenthaltsstatus 
• Verwaltungsvorschriften 
• binnenorganisatorischer Steuerung 
• bürokratischen Alltagsroutinen. 

• Befragungen von Arbeitsuchenden weisen auf 
Diskriminierungserfahrungen durch Arbeitsagenturen und 
Jobcenter hin. 
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Diskriminierungsrisiken in der öffentlichen 
Arbeitsvermittlung 

Martin Brussig, Dorothee Frings 
Diskriminierungsrisiken in der öffentlichen Arbeitsvermittlung 

entgegenwirken: Handlungsansätze für die Praxis  
13.10.2017 
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Ziele und Vorgehen 

• Analyse von strukturellen Diskriminierungsrisiken der Dienstleistungen von 
Arbeitsagenturen und Jobcenter 
• Konstellationen, in denen die Gefahr einer Diskriminierung besteht 
• Personengruppe, in der öfter diskriminiert wird 
• Erkennbar anhand: Diskriminierungsschutz und Schutzlücken, Beschwerden, Thematisierung in der 

Forschung, Dokumenten und Interviews 
• SGB III und SGB II 
• Sozialwissenschaftliche und rechtliche Zugänge nutzen 
• Untersucht werden Diskriminierungsrisiken und der Schutz dagegen, nicht das Ausmaß der 

Diskriminierung. 
• Querschnittsansatz: Keine Konzentration auf eine bestimmte Personengruppe, sondern 

Überprüfung bestehender Prozesse auf Diskriminierungsrisiken. 
• Analyse erfolgte in mehreren Modulen 

• Interviews mit Beratungsfachkräften in Antidiskriminierungs-Beratungsstellen 
• Expertenworkshops zu ausgewählten Diskriminierungsrisiken  
• Literaturanalyse 
• Rechtsexpertise  
• Analyse von Kennzahlen in Zielvereinbarungen  
• Dokumentenanalyse 
• Kurzfallstudien in Arbeitsagenturen und Jobcentern 
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Zentrale Ergebnisse 

• Hohe Flexibilität und viele Innovationen vor allem der 
Jobcenter, aber auch der Arbeitsagenturen, in der Arbeit mit 
Geflüchteten 

• Stetiger Abbau von Diskriminierungsrisiken in 
Zielvereinbarungen zwischen BMAS und BA zu den Jobcentern 

• Entwickeltes Diversity Management in der Personalarbeit 
• Diskriminierungsrisiken in der Information, Beratung, 

Förderung und Vermittlung von Arbeitsuchenden 
• Aufgrund von gesetzlichen Regelungslücken, Verwaltungsvorschriften, 

bürokratischen Routinen und Steuerungsprinzipien, unzureichenden 
Ressourcen und teilweise fehlende Qualifikationen, 
Steuerungsprinzipien 

• Praktiken mit hohen Diskriminierungsrisiken: Intransparenz, Creaming, 
fehlende Individualisierung 
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Rechtliche Einordnung der Diskriminierungsrisiken in der 
Arbeitsverwaltung 
1. Diskriminierungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
 Unmittelbare Bindung an die Verfassung und die Diskriminierungs-

verbote 
 Keine Anwendung des AGG 
 Verschiedene Rechtstraditionen für die institutionelle Diskriminierung im 

Verfassung- und im europäischen Diskriminierungsrecht 
 Keine spezifischen Rechtsschutzregeln bei Diskriminierung 
2. Besonderheit des Sozialrechts 
 Besondere Funktion des Ausgleichs sozialer und gesellschaftlicher 

Benachteiligungen 
 Grundsatz des niederschwelligen Zugangs zum Rechtsschutz 

 
5 

Rechtliche Einordnung der Diskriminierungsrisiken in der 
Arbeitsverwaltung 
3. Besonderheiten der Arbeitsvermittlung im SGB II/SGB III 
 Grundlegender Auftrag des Nachteilsausgleichs 
 Dienstleistung als wesentliche Leistungsform – informell, personen-

abhängig, geringe Transparenz  
 

4. Wirkung höherrangigen Rechts 
 Unmittelbare Bindung der öffentlichen Verwaltung an EU-Recht 
 Übernahme der UN-Konventionen (Frauen, Kinder, Menschen mit 

Behinderung, Anti-Rassismus, Sozialschutz) in deutsches Recht 
 Gleichrangigkeit von deutschen Gesetzen und internationalen 

Konventionen 
 Uneindeutigkeiten bei der unmittelbaren Anwendbarkeit  
 Mittelbare Wirkung internationaler Konventionen zum Schutz vor 

Diskriminierung durch Auslegung deutscher Vorschriften 
 6 
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• Informations- und Beratungsdefizite 
• Unzureichende Partizipation von 

Arbeitsuchenden und 
Leistungsbeziehenden 

• Intransparente und nicht begründete 
Entscheidungen 

• Unzureichende Individualisierung der 
Leistungserbringung 

• Diskriminierungsrisiken aufgrund der 
Steuerung nach Kennzahlen 

• Diskriminierungsrisiken an Schnittstellen 
• Rechtsschutzdefizite 
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Stellung im Verfahren 
verbessern und 

Partizipation stärken Professionalisierung der 
Mitarbeiter_innen erhöhen 

Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen  

Zusammenarbeit an 
Schnittstellen 
verbessern 

Kennzahlen-
steuerung weiter 
entwickeln und 

sorgfältig 
überwachen 

Transparenz der 
Entscheidungen 

verbessern 

rechtlichen 
Diskriminierungs-

schutz stärken 

Der Herausbildung 
stereotyper 

Arbeitsmarktsegmente 
gegensteuern 

Ausgrenzung wegen eines 
spezifischen 

Diskriminierungskriteriums 
unterbinden 

Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Professionalisierung der Mitarbeiter_innen stärken 

Der Befund 
• Eine wichtige Ursache für die Diskriminierungsrisiken in der öffentlichen 

Arbeitsvermittlung besteht in der fehlenden Professionalisierung der 
Mitarbeiter_innen, die im direkten Kontakt mit Arbeitsuchenden sind.  

Diskriminierungsrisiken für Personen mit besonderen Beratungs- und 
Unterstützungsbedarfen (z.B. Alter, ethnische Herkunft, Geschlecht, sexueller 
Identität). 
Handlungsempfehlungen 
• Gut entwickeltes Weiterbildungsmanagement v.a. in den Arbeitsagenturen 

nutzen, diskriminierungs- und diversityrelevante Themen aufnehmen. 
• Hohe Fluktuation des Personals vor allem im Jobcenter abbauen, mehr 

langfristige Arbeitsverträge abschließen. 
• Kollegiale Fallberatung und Supervison stärken. 
• Berufsverbände von Vermittlungsfachkräften für den fachlichen Austausch 

unterstützen. 8 
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Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Rolle der BCA 
Der Befund 
• Die oder der Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) ist 

inzwischen eine in allen Arbeitsagenturen und Jobcentern etablierte Funktion. Die 
gesetzlichen Bestimmungen verorten die Ziele und Aufgaben der BCA im Bereich der 
Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt. Sie haben demnach rechtlich 
nicht den Auftrag, auch noch andere Gruppen wie z. B. Migranten oder Menschen 
mit Behinderungen in den Blick zu nehmen. 
 

Handlungsempfehlungen 
• Die Funktion der BCA sollte weiter entwickelt werden in eine Beauftrage für 

Chancengleichheit und zur gleichheitsgerechten Teilhabe.  
• Stärkere Beteiligung der BCA an der Maßnahmeentwicklung und –planung sowie der 

Personalentwicklung.  
• Das Aufgabenspektrum der BCA in Arbeitsagenturen und Jobcentern soll einheitlich 

geregelt sein. Im SGB III können die Aufgaben der BCA auf das ganze Spektrum von 
Diskriminierungsrisiken ausgeweitet werden. Dies gilt aber nur für die 
Arbeitsagenturen, eine Ausweitung der Aufgaben der BCA aus den Jobcentern ist 
bislang nicht vorgesehen. 
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Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Stellung im Verfahren verbessern und Partizipation 
stärken 
 Der Befund 
• Die Möglichkeiten für Arbeitsuchende / Leistungsbeziehende, an der 

Eingliederungsstrategie mitzuwirken, sind unzureichend. Für eine 
erfolgreiche Vermittlung ist aber ein funktionierendes „Arbeitsbündnis“ 
zwischen Vermittlungsfachkraft und Arbeitsuchendem_r erforderlich.  

Diskriminierungsrisiken für Personen mit hohem und komplexem 
Unterstützungsbedarf (z.B. Trans*Personen) 
Handlungsempfehlungen 
• Die Eingliederungsvereinbarung in beiden Rechtskreisen zu einem 

Hilfeplanverfahren entsprechend den Regelungen in § 58 SGB XII bzw. im 
BTHG weiterentwickeln 

• Die Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter sollen vorab über die 
Verfahrensrechte der Leistungsberechtigten (Antragstellung, schriftliche 
Bescheidung, Stellvertreter_innen und Beistände, Akteneinsicht, 
Barrierefreiheit und Dolmetscher) informieren. 
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Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Kennzahlensteuerung weiter entwickeln und 
sorgfältig überwachen 
 Befund 
• Kennzahlen wirken zweischneidig: Sie können unmittelbarer Diskriminierung 

entgegenwirken, sie können aber auch organisatorische und institutionelle 
Diskriminierung auslösen. Durch Überregulierung können Kennzahlensysteme 
widersprüchlich werden und an Lenkungskraft einbüßen.  

• Die anhand der Zielvereinbarungen im SGB II zwischen BMAS und BA erkennbaren 
positiven Entwicklungen sollten auf weitere Bereiche übertragen werden. 

Diskriminierungsrisiken für Personen, die keiner Gruppe angehören, die 
kennzahlenrelevant ist, darunter insbesondere „intersektionale“ Lebenslagen. 
 
Handlungsempfehlungen 
• Kennzahlensysteme weiter entwickeln (Ausdifferenzierung des Kennzahlensystems, 

stärkere Gewichtung qualitativer Indikatoren, Rücknahme der Quantifizierung, 
Rechenschaft zur Zielerreichung im Jahresbericht, Transparenz). 

• Zielvereinbarungen und Zielerreichung mit zugelassenen kommunalen Trägern 
analog zu den Standards mit gemeinsamen Einrichtungen gestalten. 
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Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Rechtsschutzdefizite 

Der Befund 
• Es gibt Diskriminierungsverbote im SGB III und SGB I, diese sind jedoch lückenhaft. 

Eine Verbandsklage gibt es nicht.  Es fehlen Schadensersatz- und Entschädigungsan-
sprüche im SGB, diesen müssen im Zivilverfahren mit deutlich höheren Anforder-
ungen als nach AGG durchgesetzt werde. Auch Beschwerde- und Schlichtungs-
verfahren sind nicht verbindlich vorgeschrieben.  

Handlungsempfehlungen 
• Das allgemeine Diskriminierungsverbot in § 33c SGB I sollte auf alle 

Diskriminierungsdimensionen erweitert werden.  
• Ausbau des vorhandenen Beschwerdemanagements zu unabhängigen Ombuds-

stellen; gesetzlich festgelegte Verfahrensregelungen (niederschwellig, weisungs-
unabhängig, Schlichtungsauftrag). 
 

Über die Empfehlungen der ADS hinaus  
• Aufnahme eines Schadensersatz- und Entschädigungsanspruchs ins SGB und damit 

die Zuweisung zu den Sozialgerichten.  
• Einrichtung einer Schlichtungsstelle bei der ADS (in Anlehnung an § 16 BGG). 
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Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Intransparente und nicht begründete Entscheidungen 
Der Befund 
• Intransparente und nicht begründete Entscheidungen öffnen Spielräume für 

unbegründete Vorurteile und Zuschreibungen. Da Verfahren und Entscheidungen in 
der öffentlichen Arbeitsvermittlung zu großen Teilen mündlich sind, bleiben 
Verfahren und Verfahrensrechte für die Betroffenen intransparent. 

 
 
 
Handlungsempfehlungen 
• Arbeitsagenturen und Jobcenter sollen über die Verfahrensrechte der 

Leistungsberechtigten (Anträge, schriftliche Begründungen, Vertretung und 
Beistände, Akteneinsicht, Barrierefreiheit und Dolmetscher) informieren, z.B. durch 
öffentliche Aushänge in mehreren Sprachen, bei Bedarf auch individuell. 

• Ablehnungen von Anträgen der Leistungsberechtigten sind schriftlich zu 
begründen, auch wenn sie mündlich gestellt und verhandelt wurden.  
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Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Schnittstellen 
Der Befund 
• Arbeitsuchende haben häufig mit Schnittstellen zu weiteren Leistungsträgern, 

Behörden und sozialen Diensten zu tun. Funktioniert die Kooperation zwischen den 
verschiedenen Beteiligten nicht, dann besteht das Risiko, dass die besonderen 
Bedarfe nicht angemessen berücksichtigt werden und dass sich Verfahrensabläufe  
verlangsamen. 

 
Handlungsempfehlungen 
• Die BA übernimmt im Rahmen ihrer Rehabilitationsträgerschaft die vollständige 

Leistungsverantwortung auch für die Leistungsberechtigen des Jobcenters. Sie ist 
Anlaufstelle für alle arbeitsuchenden Menschen mit Behinderungen.  

• Es sollten gemeinsame koordinierende Anlaufstelle für Arbeitsuchende 
(Zuständigkeiten nach SGB II, SGB III sowie SGB VIII - Jugendsozialarbeit) 
eingerichtet werden, die Anträge entgegennehmen und Termine vergeben.  

• Für voll Erwerbsgeminderte im SGB XII-Bezug sollen Teilhabeleistungen zur 
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit verfügbar und leicht zugänglich sein.  

• Bessere Vernetzung von Vermittlung und Arbeitgeberservice. 
• Keine Abweisung bei unklaren Leistungsansprüchen.  
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Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Herausbildung stereotyper Arbeitsmarktsegmente 
gegensteuern  
  
 
Der Befund 
• Trotz aller Vorgaben (u.a. CEDAW) bleibt der Arbeitsmarkt geschlechtsspezifisch 

segmentiert und erlebt aktuell eine weitere migrationsspezifische Aufteilung. 
Auch Menschen mit Behinderungen unterliegen dem Risiko der Vermittlung in 
spezifische Segmente des Arbeitsmarkts.  

 
Handlungsempfehlungen 
• Die Ziele der Arbeitsförderung in § 1 SGB III sollten entsprechend § 29 SGB III 

Entgelttransparenzgesetz erweitert werden um die Verpflichtung geschlechter-
sensibel zu beraten und „das Berufswahlspektrum von Frauen und Männern zu 
erweitern“.  

• Es darf keine einseitige Ausrichtung der Beratung und Förderung in Bezug auf 
das Geschlecht, Behinderungen oder andere Merkmale erfolgen und keine 
Orientierung an Stereotypen erfolgen.  
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Diskriminierungsrisiken und Handlungsempfehlungen: 
Vermeidung von Ausgrenzung durch Diskriminierung  
  
 
Der Befund 
• Bestimmte Personengruppen werden von Förderungsleistungen ausgenommen. Die 

gesetzlichen Ausnahmen sollten auf ihre Rechtfertigung hin überprüft werden, um 
Diskriminierungen zu vermeiden.  

Handlungsempfehlungen 
• Abzuschaffen ist § 12a SGB II, der zur vorzeitigen Inanspruchnahme von Altersrente auch 

dann verpflichtet, wenn Personen ab 63 Jahren noch in Arbeit vermittelt werden möchten. 
• Der Begriff der „jungen Menschen“ sollte durch eine Beschreibung der Lebenslage oder 

des Bedarfs ersetzt werden.  
• Der Anspruch auf Vermittlung muss bis zum Rentenalter gewährleistet werden.  
• Voll Erwerbsgeminderten sind Beratung einschließlich einer Eingliederungsplanung und 

eventuell eines trägerübergreifenden Budgets anzubieten. 
• Leistungen der Berufsvorbereitung sollen auch zur Vorbereitung schulischer Ausbildungen 

und von Hochschulausbildungen eingesetzt werden.  
• Der Zugang zur Arbeitsförderung für Unionsbürger_innen sollte verbessert werden.  
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publikationen 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes u.a. (2017): Dritter Bericht an den Bundestag. 
Dritter Gemeinsamer Bericht der ADS und der in ihrem Zuständigkeitsbereich 
betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages. 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Berlin. 
Martin Brussig, Dorothee Frings, Johannes Kirsch (2017): Diversity-Maßnahmen und 
Diskriminierungsrisiken in der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Nomos: Baden-Baden. 
 
 17 

Anhang48



www.netzwerk-iq.de   I © 2015 Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Professionalisierung als Schüssel zum Abbau von 
Diskriminierungsrisiken? Die Rolle von Weiterbildung, 
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 Zentrales arbeitsmarktpolitisches Programm des BMAS seit 2005
 Zielsetzung: Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von 

Personen mit Migrationshintergrund
 Zielgruppen:
 Migrantinnen und Migranten unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
 Arbeitsmarktakteure 
 Aktuell sind bundesweit rd. 400 Teilprojekte im Rahmen von IQ tätig 
 16 Landesnetzwerke, 5 Fachstellen, 1 Multiplikatorenprojekt
 Finanzierung: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

und Europäischer Sozialfonds (ESF)
 Kooperation: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

und Bundesagentur für Arbeit (BA)

Förderprogramm "Integration durch Qualifizierung (IQ)"
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 Träger: Verband für Interkulturelle Arbeit – VIA Bayern e.V., München 
 Themen: 
 Interkulturelle Kompetenzentwicklung
 Antidiskriminierung
 Diversity Management
 Zielgruppen (bundesweit):
 IQ Landesnetzwerke und IQ Teilprojekte
 Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
 Kommunale Verwaltungen, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
 Arbeitsverwaltung: Bundesagentur für Arbeit (BA), Arbeitsagenturen und Jobcenter
 Ziel: Durch Prozesse der interkulturellen Öffnung, durch den Abbau von Diskriminierungen 

und durch Diversity Management will die Fachstelle gezielt gesellschaftliche Vielfalt gestalten 
und eine inklusive Gesellschaft fördern.

Die IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und 
Antidiskriminierung

www.netzwerk-iq.de   I © 2015 Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 
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Angebote im Bereich Antidiskriminierung

 Antidiskriminierung ist ein Querschnittsthema im 
Förderprogramm IQ, das sich durch alle Angebote im 
Bereich Interkulturelle Öffnung zieht.

 Das Thema ist bei der  IQ Fachstelle IKA angesiedelt.
 Teilprojekte beraten und schulen Arbeitsmarktakteure 

zum Thema Antidiskriminierung.

 Publikationen und Materialien sensibilisieren für das 
Thema und sollen Zugangsbarrieren abbauen. 
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 Teilprojekte beraten und begleiten Jobcenter und 
Agenturen für Arbeit bei Interkulturellen 
Öffnungsprozessen
 Das Thema ist bei der  IQ Fachstelle IKA angesiedelt: 

Konzeption von Schulungshandbüchern und
Trainingsunterlagen
 Schulungsangebote für Jobcenter und Agenturen für 

Arbeit durch die Teilprojekte sind:
→ Interkulturelle und Diversity Kompetenz
→ Interkulturelle Grundsensibilisierung mit Schwerpunkt Asyl & Flucht
→ Interkulturelle Fall-/Konfliktarbeit
→ Beko noV
→ Antidiskriminierung
→ Sprachsensibel beraten
→ Schulungen zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse
→ Etc.

Angebote im Bereich Arbeitsverwaltung

5
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Handlungsschwerpunkt Interkulturelle 
Kompetenzentwicklung:
Veranstaltungen, Schulungen/Trainings/Workshops 

 Zielgruppe: Arbeitsmarktdienstleister und kommunale Verwaltung 
(Januar 2015-Juni 2017)
 532 Informations- und Fachveranstaltungen für Arbeitsmarktdienstleister und

kommunale Verwaltung; 17.278 Personen erreicht.
 2.534 Schulungen für Arbeitsmarktdienstleister und kommunale Verwaltung;

35.237 Personen erreicht. 
 darunter 788 Schulungen  „Interkulturelle Grundsensibilisierung mit Schwerpunkt 

Asyl und Flucht“

 Schulung von 11.504 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Jobcentern
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Erwerb praxisrelevanten Wissens aus Sicht der Schulungsteilnehmenden 
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Quelle: Evaluation der Schulungen zur interkulturellen Grundsensibilisierung mit Schwerpunkt Asyl und Flucht 
 - Befragung der Schulungsteilnehmenden/Follow up-Befragung 

Relevanz der Schulung für die eigene Arbeitspraxis 

  Anzahl Anteil 
Ja, mir wurden Denkanstöße vermittelt 299 56,5% 
Ja, mir wurden konkrete Handlungsoptionen vermittelt 54 10,2% 
Ja, ich wurde zur Reflexion über die eigene kulturelle Prägung angeregt 147 27,8% 
Ja, ich wurde zur Reflexion über das eigene kommunikative Verhalten 
angeregt 213 40,7% 

Keine Relevanz für meine eigene Arbeitspraxis 27 6,2% 
  N = 435 

Klar erkennbar sind hohe Zustimmungswerte bezogen auf die Relevanz für die 
Arbeitspraxis. Rund 57 % der Teilnehmenden geben an, dass ihnen Denkanstöße 
vermittelt wurden und rd. 28 % bejahen, dass sie zur die Reflexion über die 
eigene kulturelle Prägung angeregt wurden sowie rd. 41 %, dass sie Anregungen 
für ihr kommunikatives Verhalten erhalten haben.  
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Schwierigkeiten bei der Durchführung - Berichte der Trainerinnen und Trainer 
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Quelle: Evaluation der Schulungen zur interkulturellen Grundsensibilisierung mit Schwerpunkt Asyl und Flucht 
 - Befragung der Trainerinnen und Trainer 

TOP Anzahl  
Nennungen Schwierigkeiten bei der Durchführung der Schulungen 

1. 56 Ablehnende, diskriminierende oder rassistische Haltungen 
und Sprüche der Teilnehmenden 

2. 41 Fehlende Freiwilligkeit, fehlendes Interesse oder fehlende 
Mitwirkung seitens der Teilnehmenden 

3. 31 Gruppengröße/-zusammensetzung oder Raumverhältnisse 
nicht geeignet 

4. 27 Negative Arbeitsatmosphäre 

5 23 Informationsfluss oder organisatorische Vorarbeit nicht 
zufriedenstellend 
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Maßnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit 
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Maßnahmen für die Nachhaltigkeit aus IQ Sicht TOP 

Interkultureller Öffnungsprozess 1. 
Vertiefungsmodule 2. 
Einzelfallbesprechungen 3. 
Coaching on the Job 4. 
Supervision 5. 

 Maßnahmen für die Nachhaltigkeit lt. Teilnehmender Anteil 
Möglichkeit zu Einzelfallbesprechungen  47,2% 
Einbettung in einen interkulturellen Öffnungsprozess 39,2% 
Nachfolgende Vertiefungsmodule  38,9% 
Angebot der Supervision  28,1% 
Nachfolgendes Coaching on the Job 21,6% 
Sonstiges 1,8% 
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Handlungsempfehlungen 

 Freiwilligkeit und Interesse an den Schulungsinhalten sind von Vorteil für den 
Lernerfolg. 

 Eine angemessene Schulungsdauer und Kontinuität sind zu berücksichtigen, dabei ist 
ein Praxisbezug herzustellen. 

 Zur Steigerung der Akzeptanz von Interkulturellen/Diversity Trainings ist eine 
lückenlose und transparente Kommunikation über Hintergrund, Zielsetzung und 
Inhalte der Schulungen und die Gewährleistung lernförderlicher 
Rahmenbedingungen notwendig. 

 Hier ist die eindeutige Positionierung der Geschäftsführungen zu Interkulturalität und 
den Mehrwert von Vielfalt  sehr wichtig. 

 Achtung Delegationsfalle! Interkulturelle/Antidiskriminierungstrainings können keine 
strukturellen Diskriminierungsrisiken kompensieren. 

 Schulungen/Trainings sollten in einen Gesamtprozess der interkulturellen Öffnung 
eingebettet sein. 
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

In Kooperation mit:

Kontakt

Die IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung ist 
angesiedelt beim Verband für Interkulturelle Arbeit, VIA Bayern e.V. 

Dr. Katrin Vogel und Tina Lachmayr
VIA Bayern e.V.
Landwehrstraße 22
80336 München 

Tel: 089 41902728

www.netzwerk-iq.de/fachstelle-interkultur-und-antidiskriminierung
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert. 

In Kooperation mit: 

AG 1 
Professionalisierung als Schlüssel zum Abbau von 
Diskriminierungsrisiken? 
 Die Rolle von Weiterbildung, Trainings und Diversity Maßnahmen 
in Jobcentern und Arbeitsagenturen 

 

Cristina Torres Mendes  
 

basis & woge e. V.   
migration.works „Diskriminierung erkennen und handeln!“ 
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Fortbildungstätigkeit seit 2011 
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Entwicklung der Schulungskonzepte und Arbeitsmaterialien  
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Hospitationsbeobachtungen 

Fachgespräche  

Bedarfsabfragen 

Fachgespräche Qualitätssichernde  
Begleitgruppe 

Abstimmung mit mittlerer Führungsebene 
und/oder Migrationsbeauftragen 
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Fortbildungsformate 
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Grundqualifizierung 
 2 Module  à 6 Std. 

Eingangszone/ 
Leistungsabteilung 

Arbeitnehmervermittlung  

JBA-Sonderformat 
Rechtskreisübergreifend 

Bedarfsorientierte  
Angebote 

6 Std. 

Arbeitgeberservice 

Mehrsprachigkeit in der 
Beratung 

Süd-/ Osteuropäische 
Zuwanderung 
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Teamleitungsworkshop – Agentur für Arbeit  
4 Std.  

• Bericht zum aktuellen Stand der Fortbildungen 
 

• Input zu migrationsspezifischen Herausforderungen 
in der Beratung  
 

• Workshop zu migrationsspezifischen Herausforderungen  
 
 

• Praktischer Einblick in das Fortbildungsformat 
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Sprachbarrieren 
 
Grundsatz „Amtssprache Deutsch“ 
für die schriftliche und mündliche 
Kommunikation/ Orientierung am 
Niveau Deutsch als Erstsprache 
Mehrsprachige Informations- 
materialien und Formulare nur in 
ausgewählten Herkunftssprachen  
Fachsprachlicher Sprachgebrauch 
in der mündlichen Kommunikation 
Orientierung der mündlichen 
Kommunikation an der 
Schriftsprache aus 
Rechtsverordnungen 
 

Effekte von Sprachbarrieren 
 
Geringere 
Gesprächsbeteiligung von 
Kundinnen und Kunden  
am Beratungsprozess 
 
 
Geringere Einfluss- und 
Kooperationsmöglichkeiten 
seitens der Kundinnen und 
Kunden im Beratungs-und 
Vermittlungsprozess 
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Gesprächs-
strategien 

Praxishandreichungen 

Sensibilisierung 
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Was brauchen Fachkräfte für ihre Professionalisierung zu 
diskriminierungsrelevanten Themen? 
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Antidiskriminierungskultur 
in der Arbeitsverwaltung 

Klarer Orientierungsrahmen 
für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

Qualifizierung/ 
Supervision/ 
Kollegiale Fallberatung 
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Unterstützend bei der Professionalisierung zu 
diskriminierungsrelevanten Themen 
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Nutzen und 
Weiterentwicklung 
der Expertise aus 
dem IQ-Kontext 

Langfristige 
regionale 

Kooperationen  
für passgenaue 
lokale Bedarfe 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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Seite 1 

Unser Selbstverständnis 

Chancengleichheit am Arbeitsmarkt © Bundesagentur für Arbeit 

• Der Stab Chancengleichheit am Arbeitsmarkt versteht sich 
rechtskreisübergreifend als kompetenter Dienstleister für alle 
internen und externen Akteurinnen und Akteure am Arbeitsmarkt, 
um den gesetzlichen Auftrag und die Erreichung der 
geschäftspolitischen Ziele der BA optimal mitzugestalten.  

• Der Stab agiert fachübergreifend, damit die Gleichstellung von 
Frauen und Männern als durchgängiges Prinzip, Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt wie auch die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie nachhaltig verankert werden kann.  

• Die zukünftige Aufgabenwahrnehmung und die Kommunikations-
strukturen zu den nachgeordneten Dienststellen und zu Partnerinnen 
und Partnern auf Bundesebene sowie in den Netzwerken sollen 
rechtskreisübergreifend einheitlich, zielgerichtet und transparent 
erfolgen.  

• Spezifika der beiden Rechtskreise finden durchgängig 
Berücksichtigung. 

Anhang 61



 

 

Diskriminierungserfahrungen von 
Unionsbürger*innen aus Rumänien 

und Bulgarien im Kontakt mit 
Berliner Jobcenter 

Amaro Foro e.V. 
• Interkulturelle Jugendselbstorganisation von Roma 

und Nicht-Roma 
 

• Sozialberatung, Dokumentation antiziganistisch 
motivierten Vorfällen, Community Building, Register, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jugendgruppe. 
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Rechtlicher Kontext: Personengruppen die ab 1.01.2017 von Leistungen nach 
dem SGB II und SGB XII für fünf Jahre ausgeschlossen sind 
• Unionsbürger/innen ohne materielles Aufenthaltsrecht (kein 

Freizügigkeitszweck kann nachgewiesen werden); 
• Unionsbürger/innen mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsuche; 
• Unionsbürger/innen mit einem Aufenthaltsrecht allein aus Art. 10 der VO 

492/2011 (Wanderarbeitnehmerverordnung). Hier handelt es sich um 
Unionsbürger/innen, die ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland als 
ehemalige Arbeitnehmer/innen aufgrund der Schul- oder 
Berufsausbildung ihrer Kinder ableiten. 

 

Erscheinungsformen von Diskriminierung 
• Antragsannahmeverweigerung;  
• Diskriminierende Zuschreibungen und 

Unterstellungen;  
• Anforderung von nicht existierenden Dokumenten 

(Visum, Arbeitsgenehmigung 
Freizügigkeitsbescheinigung); 

• Unrechtmäßige Leistungsverweigerung; 
• Informationsverweigerung. 
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Fallbeispiel 1: Pauschaler Betrugsverdacht  
• Im Rahmen eines Gesprächs erklärt ein Jobcenter 

Kunde rumänischer Herkunft seiner Sachbearbeiterin, 
dass er bald einen neuen Arbeitsvertrag abschließen 
wird. Darauf hin antwortet die Sachbearbeiterin, er 
solle einen echten Vertrag vorlegen, da das Jobcenter 
all die Verträge von rumänischen und bulgarischen 
Staatsbürger*innen durch die Polizei prüfen lässt, weil 
davon ausgegangen wird, dass es sich dabei um Betrug 
handelt. 

 

Fallbeispiel 2: Diskriminierende Auslegung eines 
Gerichtsurteils bezüglich des Anspruchs auf 
Leistungen nach SGB II 
• Einer Frau aus Rumänien, die Leistungen nach SGB II 

gerichtlich durchgeklagt hat, wird die Zahlung der 
Krankenversicherungskosten seitens des Jobcenters 
verweigert, da diese nicht ausdrücklich in dem 
gerichtlichen Urteil erwähnt wurden. Somit blieb die 
Frau über Monate ohne medizinische Behandlung. 
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Fallbeispiel 3: Abweisung aufgrund fehlender 
Deutschkenntnisse 
• Eine Frau aus Bulgarien ohne Deutschkenntnisse, die 

bei der Antragsstellung auf Leistungen nach SGB II 
auf Englisch vorgesprochen hat, wurde vom 
Sachbearbeiter mit der folgenden Begründung 
zurückgewiesen: »Es ist verboten, im Jobcenter 
Englisch zu reden. Kommen Sie zurück, sobald Sie 
Deutsch gelernt haben.« 

 

Fallbeispiel 4: Unterstellung mangelnden Interesses bei der Arbeitssuche 
seitens des Arbeitsvermittlers vom Jobcenter 
• Im Rahmen eines Gesprächs stellte ein Arbeitsvermittler des Jobcenters 

einem Kunden rumänischer Herkunft Fragen zu seinen 
Bildungsabschlüssen. Dieser gab an, sieben Klassen in Rumänien besucht 
zu haben. Der Arbeitsvermittler reagierte darauf, indem er der Begleiterin 
sagte, er trage in die Kundendatei ein, der Klient habe kein Interesse 
daran, sich zu integrieren. Als es um Fragen der Motivation des Klienten 
ging, äußerte der Arbeitsvermittler, der Kunde habe keine Eigenschaften, 
die auf dem Arbeitsmarkt gesucht würden. Beim Ausfüllen des Bogens zur 
Selbsteinschätzung wurde der Klient gar nicht gefragt. Nur durch die 
Intervention der Begleiterin konnte erreicht werden, dass der 
Arbeitsvermittler das Verfahren fair durchführt. 
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Folgen 
• Hohe Verschuldung; 
• Drohende oder bereits eingetretene 

Wohnungslosigkeit; 
• Schulabbruch; 
• Verlust des Arbeitsplatzes; 
• Fehlende medizinische Behandlung. 

 

Interventionsmöglichkeiten 
• Dienstaufsichtsbeschwerde; 
• Widerspruch, Eilantrag beim Sozialgericht, 

Überprüfungsantrag; 
• Inanspruchnahme von Dolmetscher und 

Übersetzungsdiensten seitens des JC gemäß 
HEGA 05/11 -08. 
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Dokumentation von antiziganistischen und 
diskriminierenden Vorfällen in Berlin 2016  
www.amaroforo.de 
Meldungen: register@amaroforo.de 

 
 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Arbeitsgruppe II  

Modellprojekt der Koordinierungsstelle Migration (BA) und der 
Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer zur Analyse von 

Beschwerden aus EU-migrationsspezifischen Beratungsstellen 
im Kontext Arbeitsverwaltung 

 
 
Monika Chmielewska-Pape 

 13. Oktober 2017 Berlin Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
Fachgespräch: „Diskriminierungsrisiken in der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
entgegenwirken: Handlungsansätze für die Praxis“ 
 

Die Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer ist in drei 

Kernbereichen tätig: 

 

• Information und Beratung (Website) 

• Forschung (Studien und Analysen) 

• strukturelle/institutionelle Veränderungen 

(Zusammenarbeit) 
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Ausgangssituation 
Hinweise über Einschränkungen im Kontext der öffentlichen Arbeitsverwaltung 
aus der Praxis: 
• sprachliche Barrieren erschweren den Zugang zu Informationen und 

Leistungen  
• fehlende Kenntnisse über den rechtlichen Status der 

Unionsbürger_innen verhindern sachgerechte Entscheidungen 
• Arbeitsmarktförderung wie Sprachförderung oder Weiterbildung wird 

selten angeboten oder bewilligt 
 
Keine statistischen Erhebungen 

Projektablauf  
• knapp 40 migrationsspezifische Beratungsstellen übermitteln 6 Monate lang 

Anliegen der ratsuchenden Unionsbürger_innen im Kontext Arbeitsverwaltung an das 
zentrale Kundenreaktionsmanagement der BA (KRM). 

• Wenn die Daten der Ratsuchenden angegeben werden (Vollmacht), erfolgt eine 
Prüfung durch die zuständige Organisationseinheit mit anschließender Antwort an die 
Beratungsstelle. Andernfalls erfolgt die Antwort in einer abstrakt-informativen Form. 

• Alle Fälle werden erfasst, anonymisiert und mit dem Prüfungsergebnis sowohl an die 
Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer als auch an die Koordinierungsstelle 
Migration zur Auswertung übermittelt. 

• Abgefragt wird u.a. 
 Herkunftsland,  
 Abteilung (Eingangszone, Arbeitsvermittlung), 
 Gegenstand (Leistungen, Mitarbeiterverhalten, Sprachbarrieren, Organisation), 
 welche Informationen und in welcher Sprache sind nötig? (Behördensystem, Abläufe, 

Sonstiges). 
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Projektziele 
• Problematische Themenfelder identifizieren. Lösungsansätze erarbeiten und 

umsetzen. Verbesserung der Informationslage herbeiführen(ergebnisoffene 
Analyse). 

• Die Sichtbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürger innerhalb der BA 
erhöhen 

• Die regionale Zusammenarbeit zwischen den migrationsspezifischen 
Beratungseinrichtungen und den Agenturen für Arbeit/Jobcentern verbessern und 
unterstützen (KRM, AP, Kenntnis von Aufgaben).  

 
Risiken 
• Geringe Bereitschaft, Beschwerde unter Angabe persönlicher Daten einzureichen 

aus Angst, dass der Versuch, eigene Rechte durchzusetzen, mit Nachteilen 
verbunden ist. 

Rechtsgrundlagen für die Gleichbehandlung der EU-
Arbeitnehmenden  
• Art. 45 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) legt fest, 

dass innerhalb der Union die Freizügigkeit der Arbeitnehmenden zu gewährleisten ist 
und jede auf der Staatsangehörigkeit beruhende unterschiedliche Behandlung der 
Arbeitnehmenden der Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und 
sonstige Arbeitsbedingungen abgeschafft werden soll. 

• „Die Arbeitnehmerfreizügigkeitsverordnung“ 2011/492/EU schreibt vor, dass 
Unionsstaatsangehörigen und ihren Familien Zugang zu Beschäftigung, gleichen 
Arbeitsbedingungen, sozialen und steuerlichen Vergünstigungen, beruflichen Bildung, 
zu Wohnraum, zur Bildung und Berufsausbildung für Kinder und zu 
Arbeitnehmervertretungen gewährleistet werden. 

• Art. 5 der Arbeitnehmerfreizügigkeitsverordnung stellt klar, dass „ein Staatsangehöriger 
eines Mitgliedstaats, der im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats eine 
Beschäftigung sucht, dort die gleiche Hilfe erhält, wie sie die Arbeitsämter dieses 
Staates den eigenen Staatsangehörigen gewähren, die eine Beschäftigung suchen“. 
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www.isg-institut.deMarco Puxi
puxi@isg-institut.de

Fachgespräch „Diskriminierungsrisiken in der 
öffentlichen Arbeitsvermittlung entgegenwirken“

Input zur AG III: Kennzahlen und Beratung: wie viel 
Vorgaben sind nötig, wie viel Ermessen ist möglich?

13. Oktober 2017 , 10.30-16.30 Uhr | Theater im Aufbauhaus – Berlin 

www.isg-institut.de

FACHGESPRÄCH „DISKRIMINIERUNGSRISIKEN IN DER ÖFFENTLICHEN ARBEITSVERMITTLUNG ENTGEGENWIRKEN“ – AG III „KENNZAHLEN UND BERATUNG“

Kennzahlen

Handeln der 
Fachkräfte im 

Vermittlungsprozess

Fachliche 
Kompetenz

Geschäfts-
politik

Kunden- und 
Kundinnen-

wünsche
Diskrimi-
nierung

Rollenmuster / 
Stereotypisie-

rungen

- SGB III/SGB II
- nicht widerspruchsfrei
- Quantifizierung der Zielerreichung

- Regionaler Kontext
- Aushandlungsprozess
- veränderbar

Gesetzliche
Vorgaben

- Gleichstellung
- Nichtdiskriminierung

????

- Gender-Mainstreaming
- Diversity
- …

- AN
- AG
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www.isg-institut.de

FACHGESPRÄCH „DISKRIMINIERUNGSRISIKEN IN DER ÖFFENTLICHEN ARBEITSVERMITTLUNG ENTGEGENWIRKEN“ – AG III „KENNZAHLEN UND BERATUNG“

 Pfadabhängigkeit von Beratung und Vermittlung (einschl. der 
Kennzahlen)

 Gleichbehandlung statt effektivem Nachteilsausgleich
 Diskriminierungsrisiken durch Kennzahlen eher gering, 

relevanter ist das Verhältnis der arbeitsmarktpolitischen Ziele
 Kurzfristige Integrationserfolge vs. Nachhaltigkeit von 

Integrationen
 Ziele auf der Individualebene vs. Ziele auf struktureller Ebene
 Output- vs. Ergebnis- vs. Prozessziele
 Um Diskriminierungsrisiken zu senken ist eine neue Fachlichkeit 

in Beratung und Vermittlung erforderlich

THESEN FÜR DIE WEITERE DISKUSSION

FACHGESPRÄCH „DISKRIMINIERUNGSRISIKEN IN DER ÖFFENTLICHEN ARBEITSVERMITTLUNG ENTGEGENWIRKEN“ – AG III „KENNZAHLEN UND BERATUNG“

www.isg-institut.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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